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chen Förderung bei der kindbezogenen Höherbewertung von Beitragszeiten für erwerbstätige

Erziehungspersonen (also ein Drittel Entgeltpunkt pro Jahr).

8.2.4 Ältere Migrantinnen in Deutschland

Die Gruppe der älteren Migrantinnen in Deutschland wird in Zukunft einer stärkeren Aufmerk-

samkeit bedürfen. Wie bei der deutschen Bevölkerung ist die Lebenserwartung der ausländi-

schen Frauen deutlich höher als die der Männer. Nach dem Sechsten Familienbericht der Bun-

desregierung wandelt sich ab ca. dem 70. Lebensjahr der Männerüberschuss der ausländi-

schen Bevölkerung in einen Frauenüberschuss. Seit den 70er Jahren hat sich der Anteil der

über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von 0,7% auf 2,5% mehr als verdreifacht. Wäh-

rend in der Vergangenheit ältere Migrantinnen und insbesondere Witwen meist in ihre Heimat-

länder zurückkehrten, verbringen sie heute wegen der Bildung größerer Familiennetzwerke ih-

ren Lebensabend in Deutschland. Nur ca. 25% der Migrantinnen leben im Alter allein, dieser

Anteil ist geringer als bei der deutschen Bevölkerung.

Bei älteren Migrantinnen erfolgt eine Kumulation der Lebensrisiken. So hat z.B. mehr als die

Hälfte der Türkinnen der ersten Einwanderergeneration keinen Schulabschluss, 40% haben gar

keine Schule besucht. Zu 60% arbeiten sie in un- und angelernten Tätigkeiten, mit der Konse-

quenz, dass sie in erheblichem Umfang im Alter Sozialhilfe beziehen. Ein weiteres Problem

stellt der im Vergleich zu deutschen Seniorinnen schlechtere Gesundheitszustand der ausländi-

schen Seniorinnen dar. Vor dem Hintergrund, dass dieser Personenkreis den bildungsferneren

Gruppen zuzurechnen ist, und die Umgangssprache zumeist noch die Muttersprache ist, beste-

hen auch erhebliche Kommunikationsprobleme, insbesondere bei ärztlichen Behandlungen.

 8.3 Weibliche Asylsuchende in Deutschland

 
Im Jahr 2001 beantragten 88.287 Personen Asyl in Deutschland, darunter 30% Mädchen und
Frauen. Die meisten Asylbewerber kamen im Jahr 2001 aus dem Irak, der Türkei und dem e-
hemaligen Jugoslawien. Im europäischen Vergleich lag Deutschland bei den Asylbewerberzu-
gängen mit 88.287 Personen an zweiter Stelle, nach dem Vereinigten Königreich mit 88.300
und vor Frankreich mit 47.260.

Am 7. Oktober 2000 ist die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz in Kraft ge-
treten. Die Erläuterungen zu § 53 Ausländergesetz berücksichtigen stärker als bisher auch
frauenspezifische Fluchtgründe. Insbesondere werden geschlechtsspezifische Rechtsgutverlet-
zungen wie zum Beispiel systematische Vergewaltigungen oder andere schwerwiegende For-
men sexueller Gewalt ausdrücklich erwähnt.
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Bei Anhörungen von Frauen, die geschlechtsspezifische Verfolgung geltend machen, werden
neben besonders geschulten Entscheiderinnen jetzt auch Dolmetscherinnen eingesetzt, die an
einer entsprechenden psychologischen Schulung teilgenommen haben. Schwerpunkte der
Schulungen für die Dolmetscherinnen sind

� die soziokulturellen und geschlechtsspezifischen Aspekte von Flucht und Traumatisierung,
� die besondere Situation von Traumatisierten und die Analyse und Auswertung der Rolle

von Dolmetscherinnen während einer Anhörung in sensiblen Fällen.

Das bei der Asylantragstellung ausgehändigte, fremdsprachige Merkblatt „Wichtige Mitteilung,

 – Belehrung für Erst-/Folgeantragsteller über Mitwirkungspflichten und Allgemeine Verfahrens-

hinweise“ – wurde ergänzt . Die Asylbewerberinnen werden bereits anlässlich der Antragstel-

lung darüber informiert, dass im Bedarfsfall für die Anhörung in jedem Fall eine Entscheiderin

zur Verfügung steht und das Bundesamt auch spezialisierte Entscheiderinnen für den Bereich

geschlechtsspezifischer Verfolgung anbietet.

Am 26.04.2001 fand zu dem Thema „Traumatisierte Flüchtlinge, Psychopathologie und Hand-

lungsbedarf; Praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Grundlagen bei Diagnostik und Be-

handlung“ im Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Nürnberg eine

Fachtagung statt.
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Teil: II: Die Bestimmungen des Übereinkommens und ihre Umsetzung in der
Bundesrepublik Deutschland

In Teil II werden die Maßnahmen zur Umsetzung der Bestimmungen des Übereinkommens

dargestellt, die seit 1998 ergriffen wurden. Im Übrigen wird auf die bereits vorliegenden

CEDAW-Staatenberichte verwiesen.

1. Artikel 1: Begriff der ”Diskriminierung”

Artikel 1
In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck ”Diskriminierung der Frau” jede mit dem Geschlecht begründete
Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass sie auf die Gleichberechtigung
von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch die Frau - ungeachtet ihres Familienstandes im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürger-
lichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Bundesrepublik Deutschland verfassungs-

rechtlich als Grundrecht (Art. 3 Abs. 2 GG) gewährleistet: ”Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Darüber hinaus legt Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz fest: ”Niemand darf wegen seines Geschlechtes,

seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-

bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.”

Die in Art. 1 des CEDAW-Übereinkommens gegebene Definition des Begriffs ”Diskriminierung

der Frau” entspricht dem allgemeinen Verständnis, das auch der deutschen Rechtsordnung und

den speziellen Regelungen in den einzelnen Rechtsbereichen zugrunde liegt. Die Gesetzge-

bung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an dieses Grundrecht als unmittel-

bar geltendes Recht gebunden. Jeder Frau, jedem Mann, die/der in ihrem / seinem Recht ver-

letzt wird, steht der Rechtsweg offen. Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, insbesondere

auch über diskriminierende Maßnahmen von Verwaltungsbehörden, entscheiden die Gerichte

der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder als besondere Fachgerichte die Sozial- und Finanzgerich-

te. Gegen eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung im Arbeitsleben bieten die Arbeitsgerichte

Rechtsschutz. Schließlich kann eine betroffene Frau/ein betroffener Mann auch Verfassungs-

beschwerde beim Bundesverfassungsgericht erheben und geltend machen, dass sie/er durch

ein Gesetz oder eine andere hoheitliche Maßnahme in ihrem/seinem Grundrecht der Gleichbe-

rechtigung verletzt wurde. Hierbei ist allerdings auf die Einhaltung besonderer Verfahrensvor-

schriften zu achten.
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2.    Artikel 2:  Gesetzgeberische Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau

Artikel 2
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln
unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem Zweck,

a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere geeignete Rechtsvor-
schriften aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für
die tatsächliche Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen;

b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch Sanktionen, jede Diskriminierung der
Frau zu verbieten;

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit dem Mann zu gewährleisten
und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wirksam vor jeder diskrimi-
nierenden Handlung zu schützen;

d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu sorgen, dass alle staatlichen Be-
hörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen, Organisationen oder Unter-
nehmen zu ergreifen;

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung aller bestehen-
den Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung der Frau darstellen;

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die ein Diskriminierung der Frau darstellen.

2.1. Verfassung

Hier wird auf die Änderung des Grundgesetzes verwiesen, die in der Einführung und zu den

Absätzen 3 und 17 des Prüfberichtes behandelt wurde.

2.2. Gleichstellungs- und Frauenfördergesetze

Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

Seit dem 5. Dezember 2001 ist das neue Bundesgleichstellungsgesetz für die Bundesverwal-

tung und die Gerichte des Bundes in Kraft, das in Teil I 2.5 ausführlich dargestellt wird. Ergän-

zend sind hier folgende Regelungen zur Beseitigung und Prävention von Diskriminierungen

nachzutragen:

Um Rechtsstreite darüber, ob eine bestimmte Regelung oder Maßnahme eine - unmittelbare

oder mittelbare - Diskriminierung von Frauen bedeutet, möglichst zu vermeiden, wurden in § 4

Abs. 7 des Bundesgleichstellungsgesetzes für den öffentlichen Dienst des Bundes klarstellende

Legaldefinitionen aufgenommen. Sie entsprechen europäischem Gemeinschaftsrecht. Danach

ist eine unmittelbare Diskriminierung gegeben, wenn Frauen wegen ihres Geschlechts bei einer

Vereinbarung oder Maßnahme im Vergleich zu Männern unterschiedlich behandelt werden,

soweit nicht die Vereinbarung oder Maßnahme die Art der auszuübenden Tätigkeit zum Ge-

genstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit



- 71 -

ist. Eine mittelbare Diskriminierung von Frauen liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren einen wesentlich höheren Anteil von Frauen benachteili-

gen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind angemessen und

notwendig und sie sind durch nicht auf das Geschlecht bezogene Gründe gerechtfertigt.

§ 9 Abs. 2 des Bundesgleichstellungsgesetzes verbietet im Einklang mit der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs die Berücksichtigung bestimmter Auswahlkriterien, die Frauen

mittelbar diskriminieren, bei Personal- und Organisationsentscheidungen. So dürfen Unterbre-

chungen der Erwerbstätigkeit, geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungsjahre, Reduzierun-

gen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge aufgrund

der Wahrnehmung von Familienpflichten, auch die Einkommenssituation des Ehepartners oder

der Ehepartnerin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin, des Lebensgefährten oder der

Lebensgefährtin sowie zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebe-

dürftigen Angehörigen und die Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitsreduzierung Gebrauch

zu machen, bei Auswahlentscheidungen nicht berücksichtigt werden.

2.3. Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz

Aktualisierend zum letzten Bericht werden folgende Ergänzungen gemacht:

Seit November 1999 besteht mit der Zulassung des Präparats Mifegyne als Arzneimittel die

Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft als Alter-

native zum instrumentellen Abbruch medikamentös durchzuführen. An den rechtlichen Vorga-

ben und dem vorgeschriebenen Verfahren (Beratungsregelung), dem sich Frauen unterziehen

müssen, ändert sich auch bei der Durchführung medikamentöser Schwangerschaftsabbrüche

nichts.

Es gilt auch weiterhin, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich für alle Beteiligten nach

§ 218 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar sind, wobei die im letzten Bericht aufgezählten Ausnah-

men weiterhin Gültigkeit haben.

2.4 Sonstige Gesetze

Weitere Gesetze zur Frauenförderung und Gleichstellung und zur Beseitigung von Frauendis-

kriminierung sind in den nachfolgenden Artikeln bzw. in Teil I dargestellt. Eine Aufstellung aller

frauenrelevanten Gesetze befindet sich im Anhang II.
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3. Artikel 3: Maßnahmen zur Förderung und Sicherung der vollen Entfaltung
     der Frau

Artikel 3
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem
Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung
und Förderung der Frau, damit gewährleistet wird, dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit
dem Mann ausüben und genießen kann.

 Die hierunter fallenden Maßnahmen sind den Aktivitäten des Bundes und der Länder entspre-

chend im Berichtsteil I und im Anhang II aufgelistet.

Im Übrigen haben die Aussagen hierzu im letzten Bericht weiterhin Bestand.

 

 

 



- 73 -

 4. Artikel 4: Sondermaßnahmen gemäß Artikel 4
 
 Artikel 4

(1) Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der De-facto-
Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens, dürfen aber
keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Maßstäbe zur Folge haben; diese Maßnahmen sind aufzuhe-
ben, sobald die Ziele der Chancengleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind.

(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten einschließlich der in diesem Übereinkommen genannten Maßnahmen zum
Schutz der Mutterschaft gelten nicht als Diskriminierung.

 
 Die meisten der in Anhang II aufgezählten Maßnahmen können als Sondermaßnahmen im Sin-

ne des Art. 4 des Übereinkommens angesehen werden. Sowohl die Ergänzung des Grundge-

setzes, die Gleichstellungs- und Frauenfördergesetze, Forschungsvorhaben, Frauenförder-

maßnahmen z.B. auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik und im öffentlichen Dienst dienen diesem

Ziel. Sie wurden z.T. schon im letzten Bericht bei den jeweiligen betreffenden Artikeln bzw. im

allgemeinen Teil behandelt.

 

 Ähnlich wie moderne, vom Europäischen Gerichtshof bestätigte Frauenförder- und Gleichstel-

lungsgesetze der Länder enthält auch das neue Bundesgleichstellungsgesetz Regelungen zum

diskriminierungsfreien Zugang von Frauen zu Bewerbungsgesprächen und Auswahlverfahren,

zum zulässigen, diskriminierungsfreien Inhalt von Bewerbungsgesprächen, zur einzelfallbezo-

genen Quote bei Personalauswahlentscheidungen und weiteren Quotierungen bei Einladungen

zu Auswahlgesprächen, Auswahlkommissionen und im Gleichstellungsplan, zu Qualifikations-

bestimmungen sowie zu unzulässigen, mittelbar diskriminierenden Kriterien bei Personalaus-

wahlentscheidungen, die als Sondermaßnahmen im Sinne des Artikels 4 des Übereinkommens

anzusehen sind.

 

 Das Gleiche gilt für die Neuregelungen für Gleichstellungspläne in dem Bundesgleichstellungs-

gesetz. Die Gleichstellungspläne werden zu effektiven Instrumenten einer modernen Personal-

planung und -entwicklung ausgebaut – und dies nicht nur in Zeiten von Stellenzuwächsen. Bei

Stellenabbau müssen die Gleichstellungspläne vorsehen, dass der Frauenanteil mindestens

gleich bleibt. Die Geltungsdauer der Gleichstellungspläne und die Anpassungsintervalle werden

zum Abbau unnötiger Bürokratie beim verwaltungsinternen „Gleichstellungs-Controlling“ verlän-

gert.
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 5.    Artikel 5:  Beseitigung von Rollenstereotypen und Förderung der gemeinsa-
men Verantwortung von Frau und Mann für die Erziehung und Ent-
wicklung der Kinder

 
 Artikel 5
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,
 
 a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewirken, um so zur Beseiti-
gung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überle-
genheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Prakti-
ken zu gelangen;
 
 b) um sicherzustellen, dass die Erziehung in der Familie zu einem richtigen Verständnis der Mutterschaft als einer sozialen
Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung von Mann und Frau für die Erziehung und Entwicklung ihrer
Kinder beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, dass das Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu berücksichtigen
ist.
 
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Abschaffung jeder
Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen.

 
 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 

 5.1 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 

 Die zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene Novelle des Bundeserziehungsgeldgesetzes trägt

wesentlich zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Die neuen Regelun-

gen geben Eltern mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung der Aufgabenverteilung in der Familie

und schaffen flexiblere Übergänge zwischen Familie und Beruf. Außerdem wird durch das am

1. Januar 2001 in Kraft getretene Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge bei

Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Rechts-

anspruch auf Verringerung der Wochenarbeitszeit gewährt, wenn nicht betriebliche Gründe ent-

gegenstehen. Damit wird auch Eltern mit älteren Kindern die Möglichkeit gegeben, Beruf und

Familie in Einklang zu bringen.

 

 Für den öffentlichen Dienst des Bundes enthält das neue Bundesgleichstellungsgesetz in sei-

nem Abschnitt 3 noch weitergehende Regelungen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Erwerbstätigkeit im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten, nämlich die Verpflichtung

zum Angebot von Telearbeitsplätzen oder besonderen Arbeitszeitmodellen wie z.B. Sabbatjahr

oder Arbeitszeitkonto. Anträge auf Teilzeitarbeit dürfen nur abgelehnt werden, wenn „zwingen-

de“ dienstliche Belange entgegenstehen. Durch diese Sonderregelungen für seinen eigenen

öffentlichen Dienst kommt der Bund auch seiner Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber

nach.
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 5.2 Neues Väterbild

 

 Im Zusammenhang mit diesen Novellierungen wurde vom Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend eine Kampagne unter dem Motto „Mehr Spielraum für Väter“ initiiert.

Diese Kommunikationsoffensive unterstützt Männer, die sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen

wollen und informiert über die gesetzlichen Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf. Gemeinsam mit Unternehmen, die Väter bei ihrem verstärkten Engagement in der Familie

unterstützen, wird für ein neues Leitbild von Männern und Vätern in unserer Gesellschaft ge-

worben. Zurzeit wird zur Verstetigung der in der Kampagne angestoßenen Maßnahmen und

Prozesse mit Unternehmen, Verbänden und Kommunen ein dreijähriges Beratungsprojekt zur

Umsetzung familien-, insbesondere väterfreundlicher Maßnahmen durchgeführt.

 

 Einen wichtigen Diskussionsbeitrag zur Rollenverteilung in Familien liefert die vor kurzem abge-

schlossene Studie „Die Rolle des Vaters in der Familie“, die die Vaterrolle im Entwicklungspro-

zess von Familien untersucht. Die Studie belegt, welchen Einfluss frühe Sozialisationserfahrun-

gen, Geschlechterrollenorientierungen, Schulbildung und Qualität der eigenen Partnerschaft auf

unterschiedliche Vorstellungen von Vaterschaft haben.

 

 5.3 Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen

Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

Zum Ausmaß von Gewalt an Frauen liegen bisher nur die im Vierten Bericht genannten Schät-

zungen vor. Um genaue Daten über das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen zu erhalten, hat

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im März 2002 eine reprä-

sentative Umfrage in Auftrag gegeben.

5.3.1 Aktionsplan der Bundesregierung

Am 1. Dezember 1999 hat das Bundeskabinett den Aktionsplan der Bundesregierung zur Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen verabschiedet. Mit ihm liegt erstmals ein umfassendes

Gesamtkonzept für alle Ebenen der Gewaltbekämpfung vor, bei dem es um strukturelle Verän-

derungen geht.

Ein solches Gesamtkonzept schließt notwendigerweise nicht nur Zuständigkeiten verschiedener

Bundesressorts, sondern auch Zuständigkeitsbereiche der Länder und Kommunen mit ein. Sei-

ne Umsetzung setzt daher neben einer engen Zusammenarbeit der jeweilig zuständigen Bun-
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desministerien auch eine gezielte Kooperation zwischen Bund und Ländern voraus, die es in

dieser Form bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland bisher nicht gege-

ben hat.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat zur Steuerung der Um-

setzung des Aktionsplans am 12. April 2000 – neben der bereits bestehenden bundesweiten

Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Frauenhandels - eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Be-

kämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen einberufen, in der nicht nur die zuständigen

Bundes- und Landesministerien, sondern auch die Kommunen, Nichtregierungsorganisationen

und insbesondere die Frauenhäuser vertreten sind. Diese Arbeitsgruppe hat seitdem viertel-

jährlich getagt.

Der Aktionsplan umfasst die Bereiche Prävention, Rechtsetzung durch den Bund, Kooperationen

und Vernetzungen, Täterarbeit, Sensibilisierungsmaßnahmen und internationale Zusammenar-

beit.

Gesamtgesellschaftliche Prävention umfasst im Verständnis des Aktionsplans alle geeignete

Maßnahmen, um

� ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem Gewalt gegen Frauen geächtet wird

 - zu dieser Ächtung gehört, dass Frauen effektiv vor männlicher Gewalt geschützt und die

Täter mit staatlichen Reaktionen rechnen müssen -

� das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu beheben und Gleichstellung in allen

Lebensbereichen zu schaffen,

� den Kreislauf der Gewalt über die Generationen hinweg zu durchbrechen.

5.3.2 Gesetzgebungsmaßnahmen

Maßnahmen im Bereich der Gesetzgebung kommt eine besondere Bedeutung zu. Den Schutz

der Frauen durch das Recht haben alle Rechtsgebiete zu leisten: das Strafrecht, das Zivilrecht

und das öffentliche Recht. Ziel ist es, die gegen die Frau gerichtete Gewalt zu beenden und ihre

Sicherheit zu gewährleisten.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass sowohl die Täter häuslicher Gewalt als auch die

Täter, die ihre Taten in der „Öffentlichkeit“ begehen, zu verfolgen sind und mit staatlichen Sank-

tionen zu rechnen haben. Häusliche Gewalt gegen Frauen ist keine innerfamiliäre Angelegen-

heit, in die sich der Staat nicht einzumischen hat.
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Ihren Schwerpunkt bei den gesetzgeberischen Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Zeit

im Zivilrecht. Das „Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten

und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“

ist am 1.1.2002 in Kraft getreten. Mit ihm ist eine klare Rechtsgrundlage für Schutzanordnungen

des Zivilgerichts wie Kontakt-, Näherungs- und Belästigungsverbote bei vorsätzlichen und wi-

derrechtlichen Verletzungen von Körper, Gesundheit oder Freiheit einer Person einschließlich

der Drohung mit solchen Verletzungen geschaffen worden. Des weiteren enthält es eine An-

spruchsgrundlage für die – zumindest zeitweise – Überlassung einer gemeinsam genutzten

Wohnung, wenn die verletzte Person mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen

Haushalt hatte. Das einschlägige Verfahrens- und Vollstreckungsrecht ist so überarbeitet wor-

den, dass die betroffenen Opfer schnell und einfach zu ihrem Recht kommen können.

Das Gesetz wird von Öffentlichkeitsmaßnahmen der Bundesregierung begleitet, die in der

Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung häuslicher Gewalt entwickelt wurden. Dazu gehö-

ren u.a. Standards für Fortbildungen aller betroffenen Berufsgruppen, die Beschreibung der

notwendigen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Gesetzes, Musteranträge, Faltblätter

und Ähnliches.

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz klären derzeit die Bundesländer, ob und ggf. wie polizei-

rechtliche und polizeiliche Schutzmaßnahmen den zivilrechtlichen Rechtsschutz unterstützen

und begleiten können. Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern

haben bereits Novellierungen ihrer Polizeigesetze vorgenommen, Baden-Württemberg und Ber-

lin haben eine Novellierung ihres Polizei- und Ordnungsrechts angekündigt.

Der Schutz vor häuslicher Gewalt durch das Gewaltschutzgesetz wird durch das seit dem

12. April 2002 geltende Gesetz zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten (Kinderrechte-

verbesserungsgesetz) ergänzt. Durch dieses Gesetz wurde ausdrücklich klargestellt, dass eine

Person auch dann aus einer von einem Kind bewohnten Wohnung (oder näheren Umgebung

des Kindes) weggewiesen werden kann, wenn sie Gewalttätigkeiten gegenüber diesem Kind

verübt. Solche Gewalttätigkeiten gegenüber einem Kind werden häufig auch von der Mutter als

psychische Gewalt empfunden und dienen unter anderem auch der Einschüchterung der Frau-

en. Diese Ergänzung war auch zum Schutz der Mütter sinnvoll, da nunmehr für die familienge-

richtliche Praxis klar ist, dass sie diese Distanz schaffende und damit der weiteren Gewalt wirk-

sam Einhalt bietende Wegweisung auch bei Kindesmisshandlungen einsetzen kann.
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 Am 1. Juni 2000 ist das Gesetz zur Neuregelung des § 19 Ausländergesetz in Kraft getreten.

Mit dieser Gesetzesänderung wird die Rechtsstellung ausländischer Ehepartner und insbeson-

dere vieler Frauen verbessert. Nach dem neuen § 19 Ausländergesetz erhalten ausländische

Ehepartner bei Trennung und Scheidung der Ehe nämlich bereits nach zwei (bisher nach vier)

Jahren, in denen die eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand, ein eigenständi-

ges Bleiberecht. Im Falle des Todes des Ehegatten ist das Bleiberecht an keine Frist geknüpft;

die eheliche Lebensgemeinschaft muss lediglich für eine beliebige Zeit im Bundesgebiet be-

standen haben.

 

 Ebenso ist die Härtefallklausel umgestaltet worden, nach der ein eigenständiges Bleiberecht

auch vor Ablauf der genannten Frist erteilt werden kann. Nach der früher geltenden Fassung

war es nicht erforderlich, dass dem ausländischen Ehepartner nach der Trennung die Rückkehr

in das Herkunftsland nicht zumutbar war. Nunmehr muss dem Ehegatten zur Vermeidung einer

besonderen Härte der weitere Aufenthalt ermöglicht werden.

Die am 7. Oktober 2000 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz enthält

Regelungen sowohl zur geschlechtsspezifischen Verfolgung als auch zum Umgang mit Opfern

von Menschenhandel. Wenn konkrete Tatsachen oder andere Anhaltspunkte dafür sprechen,

dass eine ausreisepflichtige Person von Menschenhandel betroffen ist, ist grundsätzlich eine

Frist zur freiwilligen Ausreise von mindestens vier Wochen vorzusehen. Die Betroffenen können

sich durch spezielle Beratungsstellen betreuen und helfen lassen.

Mit dem Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs von

1999 wird es den Staatsanwaltschaften und Gerichten ausdrücklich zur Aufgabe gemacht, in

jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeit zu prüfen, einen Ausgleich zwischen dem Be-

schuldigten und dem Opfer einer Straftat zu erreichen (§ 155a StPO). Die Strafjustiz soll nicht

nur - wie schon zuvor möglich - einen erfolgten Täter-Opfer-Ausgleich oder eine Schadenswie-

dergutmachung honorieren können. Vielmehr soll sie im Hinblick auf das Rechtsfrieden schaf-

fende Ziel eines Ausgleichs zwischen Beschuldigtem und Verletztem initiativ werden, in geeig-

neten Fällen auf einen solchen Ausgleich aktiv hinwirken. Je nach Einzelfall kann ein erfolgreich

durchgeführter Täter-Opfer-Ausgleich zu einer Einstellung des Verfahrens führen. So wurde der

Katalog von Auflagen und Weisungen des § 153 a StPO geöffnet. Eine Verfahrenseinstellung

ist unter der Auflage möglich, dass der Beschuldigte sich ernsthaft bemüht, einen Ausgleich mit

dem Verletzten zu erreichen und dabei seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wieder gut

macht oder deren Wiedergutmachung erstrebt (§ 153 a Abs. 1 Nr. 5 StPO).
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Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung ist am 3. November 2000 in Kraft getre-

ten. Damit wird dem Kind ein Recht auf Erziehung ohne jegliche Gewalt, nicht nur ohne Miss-

handlung eingeräumt. Es wird noch stärker hervorgehoben, dass Gewalt nicht aus dem Erzie-

hungszweck heraus gerechtfertigt werden kann.

Mit dieser Neuregelung soll nicht nur die Rechtsstellung des Kindes gestärkt, sondern auch

eine Bewusstseinsänderung bei den Eltern erzielt werden, ohne den Eltern mit strafrechtlichen

Sanktionen zu drohen. Diese Gesetzesänderung war notwendig, um der immer noch weitver-

breiteten Anwendung von Gewalt innerhalb von Familien entgegenzuwirken. Untersuchungen

belegen, dass Opfer elterlicher Gewalt später vermehrt selbst Gewalt anwenden. Daher muss

so deutlich wie möglich klargestellt werden, dass Gewalt kein geeignetes Erziehungsmittel ist.

Die Gesetzesänderung wurde durch die Kampagne des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend „Mehr Respekt vor Kindern“ begleitet. Diese Maßnahme diente dazu,

die Gesetzesänderung bekannt zu machen, Eltern und Gesellschaft auf den Paradigmenwech-

sel in der Erziehung aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Die Eltern sollten unter-

stützt werden, Konfliktsituationen, Situationen der Überlastung und Überforderung gewaltfrei zu

bewältigen, d.h. auch mit Alternativen vertraut gemacht werden. Die Kampagne wurde am 19.

September 2000 gestartet und endete mit Ablauf des Jahres 2001. Sie bestand aus einem mul-

timedialen Dach und einer Fundierung durch Praxisprojekte und Vor-Ort-Aktionen.

Zum „Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz“ wurde

eine Umfrage bei den obersten Bundesbehörden durchgeführt und ausgewertet. Sie hat erge-

ben, dass bei der Umsetzung des Gesetzes noch Defizite bestehen, insbesondere im Bereich

der Fort- und Weiterbildung. Dienstvereinbarungen zum Thema sexuelle Belästigung bilden die

Ausnahme. Auf Veranlassung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend haben mehrere Bundesländer ähnliche Umfragen in ihren Landesverwaltungen gestartet.

Zur Überprüfung der Umsetzung dieses Gesetzes in der betrieblichen Praxis sowie durch die

Rechtsprechung hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine

Rechtstatsachenforschung in Auftrag gegeben.

5.3.3 Die Gesetzgebung begleitende Maßnahmen

Gesetzliche Regelungen allein reichen nicht aus. Es müssen vielmehr Kooperationen zwischen

den unterschiedlichen beteiligten Behörden und den nicht-staatlichen Hilfsangeboten dazu-

kommen.
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Diese Art der Zusammenarbeit zur wirkungsvollen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen hat in

Deutschland in der Anti-Gewalt-Arbeit keine Tradition. Erst seit wenigen Jahren wird zuneh-

mend die Notwendigkeit von Kooperation gesehen und steigt die Bereitschaft, sich auf entspre-

chende Modelle einzulassen.

Zur Verbesserung der Kooperation der verschiedenen Institutionen und Projekte empfiehlt

der Aktionsplan die Installierung von Interventionsprojekten nach US-amerikanischem Vor-

bild. Bei diesen arbeiten die verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Zuständigen auf

der Grundlage eines gemeinschaftlichen Konzeptes zusammen mit dem erklärten Ziel, den

Schutz der Betroffenen zu verbessern und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

In Berlin und in Schleswig-Holstein fördert die Bundesregierung entsprechende Modellprojekte

auf Landesebene. Gleichzeitig hat sie eine wissenschaftliche Begleitung für alle in Deutschland

laufenden Interventionsprojekte und Interventionsstellen in Auftrag gegeben, die auch die im

Rahmen der Projekte geleistete Täterarbeit untersucht.

Für eine effektive Lobbyarbeit zugunsten der von Gewalt bedrohten und betroffenen Frauen,

aber auch für bessere und schnellere Informationsweitergabe sowie zur zielgenaueren Einset-

zung von Ressourcen (Arbeitsaufteilung) ist es hilfreich, dass Hilfsangebote bundesweit ver-

netzt werden. Die zunehmende bundesweite Vernetzung von Projekten aus dem Anti-Gewalt-

Bereich ist eine neue Entwicklung in Deutschland, die im Aktionsplan sehr begrüßt wird. Die

Bundesregierung finanziert die Vernetzungsstellen der Frauenhäuser, der Notrufe und der Be-

ratungsstellen gegen Frauenhandel und Gewalt im Migrationsprozess. Ferner werden bundes-

weite Vernetzungstreffen gefördert.

Die gesetzlichen Regelungen müssen im Sinne der Gesetzgebung konsequent angewandt

werden. Dies geht nicht ohne entsprechende Sensibilisierung der Handelnden. Im Aktionsplan

wird ausdrücklich empfohlen, Fortbildungen für alle betroffenen Berufsgruppen überdisziplinär

zu konzipieren und auch Mitarbeiterinnen aus dem Beratungsbereich als Referentinnen hinzu-

zuziehen.

Solche Aus- und Fortbildungen, die Erstellung von Richtlinien/Handlungsanleitungen sowie die

Einsetzung von Spezialeinheiten gehören in den Zuständigkeitsbereich der Länder und werden

dort bereits vielfach verwirklicht. Besondere Fortschritte sind dabei im Polizeibereich zu ver-

zeichnen.
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In der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen wer-

den die entsprechenden Erfahrungen ausgetauscht und erfolgreiche Modelle zur Nachahmung

empfohlen. Hierzu gehört auch die Erarbeitung von Fortbildungsstandards für alle betroffenen

Berufsgruppen.

Derzeit werden mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung Mitarbeiterinnen aus dem

Frauenberatungsbereich geschult, damit sie als Referentinnen in den verschiedenen Fortbil-

dungsmaßnahmen eingesetzt werden können.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine vierbändige Fortbil-

dungsreihe für Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern herausgegeben.

Zur Sensibilisierung einzelner Berufsgruppen muss die Sensibilisierung der allgemeinen Öffent-

lichkeit hinzukommen. Auch in diesem Bereich stellt die Bundesregierung in ihrem Aktionsplan

eine Reihe von Maßnahmen vor, so die Verbesserung der Datenlage durch Neugestaltung der

Polizeilichen Kriminalstatistik sowie die Durchführung einer repräsentativen Umfrage zu Gewalt

gegen Frauen. Eine spezielle Briefmarke zum Thema Gewalt gegen Frauen wurde herausge-

geben und traf auf eine breite Resonanz.

Im Bereich Täterarbeit unterstützt die Bundesregierung den stattgefundenen Paradigmenwech-

sel: Hatten die bisherigen politischen Maßnahmen fast ausschließlich die betroffenen Frauen im

Blick, so setzt sich heute die Überzeugung durch, dass sich auch der Umgang mit den Tätern

gravierend ändern muss: Ihnen muss durch konsequentes staatliches Einschreiten – strafrecht-

lich wie zivilrechtlich – das Unrecht ihres Handelns vor Augen geführt werden.

Im Rahmen der Interventionsprojekte werden spezielle Täterkurse erprobt und von der wissen-

schaftlichen Begleitung ausgewertet. Am 5. Dezember 2001 fand mit Unterstützung des Bun-

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Oldenburg eine internationale

Fachtagung statt, auf der die verschiedenen (europäischen) Konzepte für eine solche Täterar-

beit diskutiert wurden.

5.3.4 Prävention und Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jeglicher Gewalt hat für die Bundesregierung einen

hohen Stellenwert. Insbesondere hat sie die Bekämpfung und Prävention von kommerzieller

sexueller Ausbeutung von Kindern auf nationaler und internationaler Ebene von Anfang an aktiv

mitgetragen.
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Die im Folgenden aufgezeigten Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung sexuellen Miss-

brauchs betreffen uneingeschränkt Mädchen, die zu mehr als zwei Drittel betroffen sind.

Unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die

Bundesregierung im Juli 1997 in Umsetzung der Erklärung und des Aktionsplanes des Ersten

Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern in Stockholm ein

Arbeitsprogramm gegen Kindesmissbrauch, Kinderpornografie und Sextourismus vorgelegt. Es

steckte einen nationalen Handlungsrahmen mit Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention,

zum rechtlichen Bereich, zur internationalen Strafverfolgung und zum Opferschutz ab.

Ein Zwischenbericht vom März 1998 über erfolgte innerstaatliche Umsetzungsschritte ergänzte

das Arbeitsprogramm der Bundesregierung um weitere zukünftige Maßnahmen. Im Januar

2001 wurde dieser Bericht nochmals ergänzt durch Maßnahmen, insbesondere im rechtlichen

Bereich, die bis Dezember 2000 umgesetzt wurden.

Im Vorfeld des Zweiten Weltkongresses gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kin-

dern vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama/Japan veranstaltete das Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im März 2001 die Nationale Nachfolgekonferenz

„Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern“. Dabei wurde Bilanz über bisherige Erfolge

und Defizite beim Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern gezogen und Strategien für

eine noch wirksamere Bekämpfung erarbeitet.

Im November 2001 engagierte sich die Bundesregierung intensiv auf der „Multilateralen Konfe-

renz des Europarates" zum Thema „Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung“ in Budapest.

Sie legte einen Bericht vor, in dem sie die innerstaatliche Umsetzung der Erklärung und des

Aktionsplanes des Ersten Weltkongresses darstellte. Der Bericht beinhaltet einen Maßnahmen-

katalog mit den Schwerpunkten Aufklärung und Prävention, Gesetzgebung sowie internationale

Strafverfolgung und Opferschutz. Die Konferenz in Budapest endete mit der Annahme eines

regionalen Aktionsplanes für Europa und Zentralasien.

Im Rahmen des „Zweiten Weltkongresses gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von

Kindern“ im Dezember 2001 in Yokohama wurde deutlich, dass in den letzten Jahren eine grö-

ßere Sensibilisierung für die Problematik der sexuellen Ausbeutung von Kindern erreicht und

zahlreiche Maßnahmen ergriffen wurden. Gleichwohl sind weiterhin verstärkt nationale und ge-

meinsame internationale Maßnahmen zur Prävention, zum Opferschutz und zur Strafverfolgung

erforderlich, um die sexuelle Ausbeutung von Kindern effektiv zu bekämpfen. Mit dem Ab-
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schlussdokument „Globale Verpflichtung von Yokohama 2001“ bekräftigt die Staatengemein-

schaft die Ziele und Verpflichtungen des Ersten Weltkongresses im Jahre 1996 in Stockholm

erneut und legt die wichtigsten Schritte für die Zukunft zur Bekämpfung des weltweiten Prob-

lems der sexuellen Ausbeutung von Kindern fest.

Parallel zu diesen nationalen Bemühungen wurde von Seiten der Bundesregierung auch die

internationale Zusammenarbeit und Koordinierung bei der Bekämpfung von kommerzieller

sexueller Ausbeutung von Kindern verstärkt, insbesondere durch eine engere Zusammenar-

beit mit den Zielländern des Sextourismus mit Kindesmissbrauch, eine verbesserte internati-

onal koordinierte Strafverfolgung und die Einbindung in internationale Aktions- und Informati-

onsnetzwerke.

Deutschland hat das ILO-Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und

unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Folgen der Kinderarbeit ratifi-

ziert; das Vertragsgesetz datiert vom 11. Oktober 2001.

Die Bundesregierung hat sich intensiv an der Erarbeitung des Zusatzprotokolls zur UN-

Kinderrechtskonvention betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kin-

derpornografie beteiligt, das am 25. Mai 2000 von der Generalversammlung der Vereinten Nati-

onen angenommen wurde. Die Bundesrepublik Deutschland hat dieses Fakultativprotokoll be-

reits im September 2000 gezeichnet. Ratifikation und innerstaatliche Umsetzung sind in Vorbe-

reitung.

Der Rat der Europäischen Union hat am 29. Mai 2000 einen Beschluss zur Bekämpfung der

Kinderpornografie im Internet angenommen. Dieser Beschluss hat zum Ziel, die Herstellung, die

Verarbeitung, den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet zu bekämpfen

und zu verhindern. Er enthält Maßnahmen zur Effektivierung der Strafverfolgung und zur Ver-

besserung der Prävention, jedoch keine Regelungen zum materiellen Strafrecht.

Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den ersten Ländern, die im Dezember 2000 das

Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organi-

sierten Kriminalität mit dem Zusatzprotokoll zur Verhinderung, Bekämpfung und Strafverfolgung

des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, gezeichnet haben. Auch

hier sind Ratifikation und innerstaatliche Umsetzung in Vorbereitung.

Die Bundesregierung hat insbesondere maßgeblich die Erarbeitung des Europarats-

Übereinkommens über Computerkriminalität („Convention on Cyber Crime“) vorangetrieben.
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Deutschland hat dieses Übereinkommen Ende 2001 gezeichnet. Es enthält zum einen Bestim-

mungen zur Schaffung eines gemeinsamen materiellstrafrechtlichen Mindeststandards im Be-

reich des Computer- bzw. Telekommunikationsstrafrechts, darunter auch eine Vorschrift zur

Strafbarkeit von durch Nutzung von Computersystemen begangenen kinderpornographischen

Delikten (Anbieten, Verbreiten, Herstellung, Besitz usw. von kinderpornographischen Darstel-

lungen). Zum anderen schafft es gemeinsame Grundlagen für effektive und rasche strafrechtli-

che Ermittlungen in Computersystemen und eine verbesserte internationale Zusammenarbeit in

einschlägigen Strafsachen.

Die Bundesregierung ist überzeugt davon, dass bei Zeichnung und Ratifikation dieses internati-

onalen Rechtsinstruments durch möglichst viele Staaten (die Konvention steht auch Nicht-

mitgliedern des Europarats zur Zeichnung offen) die Bekämpfung solcher Delikte erheblich er-

leichtert wird.

Außerdem wurde in der Sitzung am 31.Oktober 2001 der Entwurf einer Empfehlung zum Schutz

der Kinder vor sexueller Ausbeutung vom Ministerkomitee des Europarates angenommen.

Zu erwähnen ist darüber hinaus, dass im August 2002 in der Europäischen Union ein Rahmen-

beschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels in Kraft getreten ist, mit dem eine Anglei-

chung der strafrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten erreicht werden soll. Ein Rah-

menbeschluss zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern wird derzeit noch ver-

handelt.

In Deutschland hat es in den letzten Jahren ermutigende Fortschritte bei der Bekämpfung von

sexuellem Missbrauch von Kindern gegeben. Wesentliche Gesetzgebungsmaßnahmen vor al-

lem in den Jahren 1997 und 1998 haben zur weiteren Verbesserung des strafrechtlichen Schut-

zes der Kinder vor sexueller Ausbeutung geführt. Hierbei kommt auch dem Aktionsplan des

Stockholmer Weltkongresses eine Signalwirkung zu. Allerdings handelte es sich bei diesen Ge-

setzgebungsmaßnahmen auch um die Fortsetzung einer Entwicklung, die bereits 1992 mit dem

26. Strafrechtsänderungsgesetz (§§ 180b, 181 Strafgesetzbuch – Menschenhandel) und 1993

mit dem 27. Strafrechtsänderungsgesetz (Strafbarkeit von im Ausland begangenem sexuellen

Missbrauch von Kindern unabhängig vom Recht des Tatorts; Strafbarkeit des Besitzes und der

Besitzverschaffung von Kinderpornografie) eingeleitet worden war.

Mit dem 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 26.01.1998 wurde der strafrechtliche Schutz

für Kinder gegen Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, weiter verbessert. So wurden die

Strafdrohungen für schwerwiegende Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Kör-
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perverletzung erheblich verschärft. Speziell für den Fall des sexuellen Missbrauchs zu Zwecken

der Herstellung und Verbreitung einer kinderpornografischen Darstellung ist ein neuer Verbre-

chenstatbestand im Strafgesetzbuch eingeführt worden. Darüber hinaus wurde der strafrechtli-

che Schutz gegen die Entziehung Minderjähriger und gegen den Kinderhandel verbessert.

Das ebenfalls 1998 in Kraft getretene „Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen

gefährlichen Straftaten“ erweitert bei Verbrechen und bestimmten Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung sowie gegen die körperliche Unversehrtheit u.a. den Anwendungsbereich für

die Verhängung der Sicherungsverwahrung. Zugleich schafft das Gesetz die absolute Höchst-

grenze der Unterbringungsdauer auch bei erstmaliger Unterbringung in der Sicherungsverwah-

rung ab. Im Hinblick auf die Aussetzung des Rests einer Freiheitsstrafe zur Bewährung fordert

das Gesetz nunmehr ausdrücklich, dass die Aussetzung nur dann erfolgt, wenn sie unter Be-

rücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann. Die

Grundlage, auf der die Gerichte eine solche Entscheidung treffen, ist dadurch verbessert wor-

den, dass bei besonders rückfallgefährdeten Tätern ein Gutachten eingeholt werden muss. Des

Weiteren enthält das Gesetz Verbesserungen im Bereich der Führungsaufsicht und sieht für

behandlungsfähige Sexualstraftäter nach einer Übergangsfrist ab dem 1. Januar 2003 die zwin-

gende Verlegung in sozialtherapeutische Anstalten vor.

Mit der am 14. Juni 2002 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Neuregelung des Jugend-

schutzes wurde auch eine nebenstrafrechtliche Regelung gegen missbräuchliche Darstellungen

von Kindern und Jugendlichen in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung eingeführt.

Diese Darstellungen zählen damit zu den jugendgefährdenden Medien, die kraft Gesetzes indi-

ziert sind und den Abgabe-, Vertriebs- und Werbebeschränkungen des Gesetzes unterliegen.

Aufgrund viktimologischer Erkenntnisse sind 1994 zugunsten von Opfern sexueller Gewalttaten

strafrechtliche Verjährungsvorschriften geändert worden. Die Verjährung von bestimmten

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ruht bis zum 18. Lebensjahr des Opfers. Die

anschließend laufenden Verjährungsfristen von 10 Jahren bei Kindesmissbrauch und 20 Jahren

bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung lassen den Opfern hinreichend Zeit, eine Strafver-

folgung aufzunehmen.

Dem Opferschutz dient auch die durch das Zeugenschutzgesetz von 1998 eingeführte Möglichkeit

des Einsatzes der Videotechnologie im Strafverfahren. Quälende Mehrfachvernehmungen oder die

oft bedrückende Verhandlungsatmosphäre des Gerichtssaals und die Konfrontation mit dem Peini-

ger können vermieden werden. Die Verbesserung der Nebenklagemöglichkeiten sowie die Regelun-

gen zur Bestellung eines Zeugenbeistands für Vernehmungen oder eines Opferanwalts auf Staats-

kosten für das Verfahren führt zu einer weiteren Verbesserung der Rechte des Opfers.
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Am 28.August 2002 ist das Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung in

Kraft getreten, das insbesondere den Schutz von Frauen und Kindern vor gefährlichen Sexual-

straftätern weiter verbessert. Das Gesetz sieht vor, dass das erkennende Gericht in bestimmten

Fällen die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorbehalten kann und die endgültige

Anordnung erst erfolgt, wenn nach Teilverbüßung der Strafe die Gefährlichkeit des Verurteilten

feststeht.

Dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung lässt sich entnehmen, dass

nach einem Anstieg der Anzahl sexuell motivierter Straftatbestände bis 1997 die Zahlen insge-

samt zurückgegangen und in den letzten Jahren relativ konstant geblieben sind. Der Anstieg bis

1997 ist vermutlich auf eine im Zuge der öffentlichen Sensibilisierung gestiegene Anzeigebe-

reitschaft zurückzuführen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes

weist im Jahre 2001 insgesamt 15.117 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern (§§ 176,

176a, 176b StGB) aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang von 3%. Darüber hinaus

waren Kinder in 1.014 Fällen (gegenüber 1.009 Fällen im Jahr 2000) von sexuellem Missbrauch

von Schutzbefohlenen, unter Ausnutzung einer Amtsstellung oder eines Vertrauensverhältnis-

ses (§§ 174, 174a-c StGB) als Opfer betroffen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt die Aufklärungs-

und Präventionsarbeit durch die Förderung von Einzelmaßnahmen, aber auch durch finanzielle

Unterstützungen bundeszentraler Träger. Daneben wurden zur Weiterbildung von Fachkräften

zahlreiche Veranstaltungen, Fachkongresse, Tagungen für Fachkräfte und Arbeitsgruppen, die

dem Erfahrungsaustausch und der Weiterentwicklung von Konzepten zum Thema sexueller

Missbrauch von Kindern dienen, gefördert. Beispielhaft sind hier zu nennen:

� Herausgabe der Broschüren „Sexueller Missbrauch - Vorbeugen und helfen“, „Sexuelle Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche - Wer hilft weiter?“, „Comic zur Aufklärung und Präventi-

on“,

� Veröffentlichung des Sonderelternbriefes „Kinder stark machen fürs Leben - sexuellem

Missbrauch vorbeugen“,

� Förderung des Filmprojekts „Ich trau mich - JA und NEIN sagen“,

� Herausgabe der CD-ROM LoveLine - eine multimediale Aufklärung über Liebe, Partner-

schaft und Sexualität für Jugendliche ab 14 Jahren –, in der das Thema Belästigung, Über-

griffe, Missbrauch und Vergewaltigung aufgegriffen wird,

� seit 1998 wird der bundesweite Ausbau der Kinder- und Jugend-Krisen-Telefone zur kos-

tenlosen und anonymen Beratung für Kinder und Jugendliche und seit März 2001 auch der

Aufbau eines telefonischen Beratungsangebots für Eltern gefördert,
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� seit 1999 wird das Projekt des Deutschen Kinderschutz-Zentrums „Das virtuelle Kinder-

schutz-Zentrum – Interaktive Hilfen für Kinder und Eltern“ unterstützt, welches als Informati-

ons-, Kontakt- und Beratungsebene dient. Das Konzept ist eingebunden in die Arbeit der

Kinderschutz-Zentren. Es versteht sich als kommunikativer und innovativer Ansatz, um Kin-

dern, Jugendlichen und Eltern den Weg zu Hilfeeinrichtungen zu vereinfachen,

� Medienverbund - Fortbildungsprogramm „Sexueller Kindesmissbrauch – Vorbeugen und

helfen“. Ein Videofilm „Anna, komm!“ mit Begleitbuch,

� die Kinderschutzforen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren,

� Fachkongress, Fachtagungen, Expertinnen- und Expertentagungen zu den Themen:

- „Kinderpornografie, ein Produkt der Neuen Medien?“,

- „Kinder als Zeugen in der Not - Opferschutz bei sexuellem Missbrauch“,

- „Die Täter – differenzieren statt verallgemeinern“,

- Elternkurs „Gewaltprävention“,

- „Qualitätssicherung und sexueller Missbrauch von Kindern“,

- „Präventionsprojekte für junge Eltern“,

- „Internet – Handlungsfeld für Kinderschutz und Jugendhilfe“.
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 6.    Artikel 6:  Abschaffung des Frauenhandels und der Zwangsprostitution
 

 Artikel 6
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Abschaffung jeder
Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen.

 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden, wobei

darauf hingewiesen wird, dass die im letzten Staatenbericht dargelegten Regelungstatbestände

auch weiterhin Bestand haben:

 

 6.1  Maßnahmen zur Bekämpfung des Kinder- und Frauenhandels, der Kinderpornografie und
des Sextourismus

 

 Im Aktionsprogramm 2015 zur Armutsbekämpfung, das die Bundesregierung im April 2001 in-

folge der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen vorgelegt hat, wird bekräftigt, dass die

Ursachen der Armut auch in der mangelnden Gleichberechtigung der Geschlechter liegen. Eine

der in dem Programm vorgesehenen Aktionen ist die Bekämpfung des Frauenhandels und der

Zwangs- und Kinderprostitution. In Entwicklungsländern will die Bundesregierung gefährdeten

Kindern und Frauen besondere Unterstützung anbieten, um ihnen neue Beschäftigungsmög-

lichkeiten und Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

 

 Der deutsche Entwicklungsdienst berät beispielsweise die Organisation COIN in der Dominika-

nischen Republik, die Frauen über die Wirklichkeit der Emigration aufklärt und bei der Suche

nach alternativen Einkommensmöglichkeiten hilft. Um bereits betroffene Frauen zu unterstüt-

zen, fördert das BMZ mit bisher 1,48 Mio. DM Programme von SOLWODI e.V. (Solidarity with

Women in Distress). Diese Programme sollen es Frauen aus Entwicklungsländern und Südost-

europa ermöglichen, bei der Rückkehr in ihre Herkunftsländer durch Aufnahme einer abhängi-

gen Beschäftigung oder Gründung einer selbstständigen Existenz eine gesicherte Lebens-

grundlage aufzubauen. Darüber hinaus wird aus den Mitteln des Aktionsprogramms ein Vorha-

ben der ILO und IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) zur Prä-

vention von Handel von Kindern und Jugendlichen in der Balkanregion und in der Ukraine fi-

nanziert.

 

 Die Bundesregierung misst einer wirksamen Verfolgung des Menschenhandels sowie der Kin-

derpornografie und des Sextourismus einen hohen Stellenwert zu. Festzustellen ist, dass diese

Delikte – gerade auch grenzübergreifend - viele Facetten aufweisen, so auch den neu hinzuge-

kommenen ”Tatort” der Informationstechnologien. Zum zahlenmäßigen Ausmaß lassen sich

kaum Angaben machen, da das jeweilige Dunkelfeld sehr groß ist. Nach der Polizeilichen Kri-

minalstatistik wurden im Jahr 2000 in Deutschland 1.197 Opfer von Menschenhandel polizeilich

bekannt, davon waren 1.174 Frauen.
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 Im Jahr 2000 wurden insgesamt 926 Personen (fast ausschließlich Frauen) als Opfer von Men-

schenhandel (§§ 180b, 181 Abs. 1 Nr. 2,3 StGB) registriert. Im Jahr 1999 waren es insgesamt

831 (davon 23 männlich), 1998 insgesamt 189 (davon 16 männlich). Einer Untersuchung des

BKA (Lagebild Menschenhandel 2000) zufolge, kamen im Jahr 2000 81,5% der Opfer aus den

mittel- und osteuropäischen Staaten, darunter 115 aus der Ukraine (ca. 12,4%), 140 aus Russ-

land (ca. 15,1%) und 162 aus Litauen (ca. 17,5%).

 

 Im Rahmen der Europäischen Union, des Europarates, der G 8 und der VN, aber auch in zahl-

reichen anderen internationalen Arbeitsgruppen und Veranstaltungen arbeitet die Bundesregie-

rung an der Bekämpfung des Kinder- und Frauenhandels, der Kinderpornografie und des Sex-

tourismus aktiv mit. Es ist zu beobachten, das diese Themen international in den letzten Jahren

eine zunehmend starke Beachtung gefunden haben, eine Entwicklung, die von der Bundesre-

gierung unterstützt wird. So hat das Auswärtige Amt gemeinsam mit der OSZE am

15./16. Oktober 2001 eine internationale Konferenz „Europa gegen Menschenhandel“ ausge-

richtet, in der Empfehlungen gerade auch zur Verbesserung des Opferschutzes erarbeitet wur-

den.

 

 Ferner nahm die Bundesregierung aktiv an den Verhandlungen zum Protokoll zur Verhütung,

Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-

handels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-

schreitende organisierte Kriminalität teil und hat das Protokoll bereits im Dezember 2000 ge-

zeichnet. Die Vorbereitungen für das Ratifizierungsverfahren sind angelaufen.

 

 Hinsichtlich weiterer internationaler Maßnahmen, wie zum Beispiel den Rahmenbeschlüssen

zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der

Kinderpornografie wird auf die Ausführungen zu Ziffer 5.3.4 verwiesen.

 

 Weitere Maßnahmen im Rahmen der EU waren die Aufstellung eines EU-Förder- und Aus-

tauschprogramms für Personen, die für Maßnahmen gegen den Menschenhandel und die se-

xuelle Ausbeutung von Kindern zuständig sind, und die Erweiterung des Aufgabenbereichs von

EUROPOL um den Menschenhandel.

 

 Über ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels berichtet die Bundes-

regierung jährlich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen für dessen Bericht an die Gene-

ralversammlung. Die Berichte der VN-Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen lässt



- 90 -

die Bundesregierung in die deutsche Sprache übersetzen und veröffentlichen und stellt sie allen

Interessierten kostenlos zur Verfügung.

 

 6.2 Einrichtung der Arbeitsgruppe Frauenhandel

 

Angesichts der sehr komplexen Problematik des Frauenhandels, die verschiedene Politikfelder,

Adressaten und Ebenen betrifft, hat die Bundesregierung im Frühjahr 1997 eine bundesweite

Arbeitsgruppe Frauenhandel eingerichtet, die etwa vierteljährlich tagt. Ihr gehören die jeweils

befassten Bundesministerien, die Landesfachministerkonferenzen, das BKA und Nichtregie-

rungsorganisationen an.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind:

� Die Erarbeitung und Herausgabe von Informationsmaterialien für Frauen in den Herkunfts-

ländern. Die Broschüre erschien in 13 Sprachen und wird über Nichtregierungsorganisatio-

nen sowie die deutschen Botschaften vor Ort verteilt

� Die Einbringung von Vorschlägen für die am 9.10.2000 in Kraft getretenen Verwaltungsvor-

schriften zum Ausländergesetz zum Umgang mit Opfern von Menschenhandel (z.B. Min-

destfrist von vier Wochen für den Vollzug der Abschiebung)

� Die Erarbeitung eines Kooperationsmodells für einen speziellen Zeuginnenschutz für Frau-

en, die nicht in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden können oder wollen.

Dieses Kooperationskonzept wurde der Innenministerkonferenz zur Beschlussfassung ü-

bersandt und ist bereits Grundlage entsprechender Modelle in einzelnen Bundesländern

geworden

� Die Erarbeitung einer Handreichung für die Behörden nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz und für die Sozialhilfeträger bei Zuständigkeit für Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz bzw. dem Bundessozialhilfegesetz an Opfer von Menschenhandel

� Die Erarbeitung einer Empfehlung für die Bundesländer zum Anwendungsbereich des Op-

ferentschädigungsgesetzes auf Opfer von Menschenhandel

� Die Vorarbeiten für einen Erlass des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung an

die Bundesanstalt für Arbeit zur Zulassung von ausländischen Arbeitnehmerinnen zum Ar-

beitsmarkt im Rahmen von Zeugenschutzprogrammen der Länder

� Die Durchführung von speziellen Fortbildungen des Bundeskriminalamtes im Bereich der

Polizei unter Hinzuziehung einzelner Mitglieder der Arbeitsgruppe.
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6.3 Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels

Immer mehr Bundesländer haben ähnliche Gremien eingerichtet, um im Rahmen ihrer Zustän-

digkeiten die Verfolgung der Menschenhändler zu verbessern und die Opfer wirksam zu schüt-

zen und zu unterstützen.

 Zu den sonstigen Maßnahmen bei der Bekämpfung des Kinder- und Frauenhandels gehören

die jährlichen Lagebilder des Bundeskriminalamtes, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten

die Situation in Deutschland sowie Entwicklungen in diesem Kriminalitätsfeld beleuchten. Die

Zusammenarbeit des Bundeskriminalamtes mit den Polizeibehörden der Bundesländer ist durch

die Einrichtung einer besonderen Arbeitsgruppe verbessert worden. Ferner werden spezielle

Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen für mit dem Menschenhandel befasste Beamtinnen

und Beamte durchgeführt. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Bundeskrimi-

nalamtes mit den Polizeibehörden der Herkunftsländer wird über Interpol und EUROPOL stän-

dig weiter ausgebaut.

Frauen, die nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen, haben zum Teil andere

Gründe für ihre Flucht als Männer. Diese spezifischen Fluchtgründe von Frauen werden inter-

national zunehmend thematisiert: Insbesondere die internationalen Gremien in den Bereichen

Menschenrechte, Frauenrechte und Flüchtlingsfragen befassen sich mit geschlechtsspezifi-

schen Verfolgungen und inwieweit die einzelnen Staaten den betroffenen Frauen Schutz vor

solchen Menschenrechtsverletzungen gewähren (siehe hierzu auch Teil I 8.3 „Weibliche Asyl-

suchende in Deutschland“).

 6.4     Ermittlungsverfahren gegen Deutsche wegen im Ausland begangenen sexuellen Miss-
brauchs

 

 Im letzten Bericht wurde dargelegt, dass deutsche Touristen, die im Ausland Kinder sexuell

missbrauchen, auch dann in Deutschland strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden,

wenn die Tat im Land des Tatorts nicht mit Strafe bedroht ist.

 

 Es liegen keine genauen Angaben zur Zahl der insgesamt gegen Deutsche wegen des Vor-

wurfs, im Ausland Kinder sexuell missbraucht zu haben, geführten Ermittlungsverfahren vor.

 

 Einige wenige Informationen erbrachte eine in zwei Wellen (am 19. November 1996 und am

28. Januar 1998) durchgeführte Umfrage des Bundesministeriums der Justiz unter den Ländern

nach den im jeweiligen Zuständigkeitsbereich geführten Verfahren wegen sexuellen Miss-

brauchs ausländischer Kinder durch Deutsche im Ausland. Der Erhebungszeitraum erstreckte
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sich von Oktober 1993 bis Januar 1998, umfasste also insgesamt 4 Jahre und 4 Monate. Für

die zweite Umfrage (Zeitraum ab Februar 1997) liegen allerdings nicht von allen Bundesländern

Angaben vor.

 

 Eine durch die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden vorgenommene Auswertung der bei

diesen Umfragen von den Ländern mitgeteilten Verfahren zeigt folgendes Bild:

 

 Insgesamt wurden in dem Untersuchungszeitraum 51 Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei in

einem Verfahren außer der Verfahrenseinleitung nichts mitgeteilt wurde. 59 Personen wurden

beschuldigt, gegen 148 Personen straffällig geworden zu sein.

 

 Tatortländer sind (nach Anzahl der Verfahren): Thailand (15), Tschechien (7), Philippinen (5),

Sri Lanka (5), Brasilien (4), ferner (mit jeweils ein oder zwei Verfahren) Bulgarien, Kambodscha,

Kanada, Kenia, Kuba, Madagaskar, Mexiko, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Rumänien, Südafri-

ka.

 

 33 (55,9%) Beschuldigten wurde (anfänglich) sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, in

weiteren 17 Fällen in Verbindung mit zusätzlichen Straftatbeständen (z.B. Herstel-

lung/Verbreitung pornographischer Schriften, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen,

schwere Körperverletzung, sexueller Missbrauch von Jugendlichen, Vergewaltigung). Verfahren

ausschließlich wegen des sexuellen Missbrauchs Jugendlicher bzw. Schutzbefohlener lagen bei

4 bzw. 2 Beschuldigten vor. Nur in 2 (3,4%) Fällen ging es nicht primär um sexuellen Miss-

brauch, sondern um die Herstellung/Verbreitung pornographischer Schriften, jeweils in Verbin-

dung mit der Vermittlung von Kindern.

 

 Der zum Abfragezeitpunkt aktuelle Verfahrensstand zeigt, dass bis Januar 1998 13 (22%) Be-

schuldigte verurteilt wurden, bei 16 (27%) Beschuldigten wurden die Verfahren eingestellt. Bei

der Mehrzahl der Beschuldigten dauerten die Verfahren zum Abfragezeitpunkt noch an. Von

den 13 Verurteilungen erfolgten 7 in Deutschland, 6 im Tatortland. Bei den 7 in Deutschland

erfolgten Verurteilungen wurden in 3 Fällen Geständnisse abgelegt, über Verurteilungen in den

Tatortländern liegen hierzu keine Angaben vor. Das durchschnittliche Strafmaß der 7 Verurtei-

lungen in Deutschland beträgt 2 Jahre und 4 Monate, das der 6 Verurteilungen in Tatortländern

5 Jahre und 9 Monate.

 

 

 

 



- 93 -

 6.5 Gesetzliche Maßnahmen

 

 Aufbauend auf dem ersten Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafver-

fahren (Opferschutzgesetz, 1987) und mit dem Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Verneh-

mungen im Strafverfahren und zur Verbesserung des Opferschutzes (Zeugenschutzgesetz, in

Kraft getreten am 1. Dezember 1998) wurden die Interessen der Opfer von Straftaten noch

stärker in das Zentrum des Strafverfahrens gerückt.

 

 Durch diese Gesetze wurden das Recht der Nebenklage und die Durchsetzung zivilprozessua-

ler Ansprüche im Strafverfahren (Adhäsionsverfahren) verbessert. Durch das Zeugenschutzge-

setz wurde der Einsatz der Video-Technologie im Strafverfahren eingeführt. Damit können

quälende Mehrfachvernehmungen vermieden und Opfern die bedrückende Verhandlungsatmo-

sphäre des Gerichtssaals und die Konfrontation mit dem Peiniger erspart werden.

 

 Schließlich wurde vorgesehen, dass unter gewissen Voraussetzungen ein Zeugenbeistand für

die Vernehmung oder ein Opferanwalt für das Verfahren auf Staatskosten bestellt werden kön-

nen.

 

 Außerhalb des Strafrechts ist das Beschäftigtenschutzgesetz zu nennen, durch das alle Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst und in der privaten Wirtschaft vor sexueller Belästigung am

Arbeitsplatz rechtlich geschützt werden. Das Gesetz verpflichtet alle Arbeitgeber zur unverzüg-

lichen Ergreifung der erforderlichen Schutzmaßnahmen, wenn sich eine Beschäftigte sexuell

belästigt fühlt. Dazu gehören arbeits- und disziplinarrechtliche Konsequenzen gegenüber den

Tätern.

 

 Ferner wurde im Ausländergesetz der Schutz der ausländischen Frauen erhöht (siehe unter

5.3.2).

 

 Eine besondere Strafvorschrift für Menschenhandel, insbesondere mit Frauen und Kindern, als

Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen

Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung wurde durch das Völkerstrafgesetzbuch geschaffen, das

am 30. Juni 2002 in Kraft getreten ist. Gleiches gilt für Fälle der Zwangsprostitution und andere

Sexualstraftaten in diesem Kontext, die außerdem bei Tatbegehung im Zusammenhang mit

einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikt als Kriegsverbrechen unter

Strafe gestellt wurden.
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 7.   Artikel 7: Beteiligung von Frauen am politischen und öffentlichen Leben
 

 Artikel 7
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politischen und öf-
fentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere allen Frauen in gleicher Weise wie den Männern
 
 a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive Wahlrecht für alle öffentlich gewählten Gre-
mien;
 
 b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren Durchführung sowie auf Bekleidung öffent-
licher Ämter und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit;
 
 c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öffentlichen und politischen
Leben ihres Landes befassen.

 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 Wie im letzten Bericht schon ausgeführt, stehen die in Art. 7 a – c des Übereinkommens gefor-

derten politischen und gesellschaftlichen Mitwirkungsrechte Frauen in vollem Umfang zu. Den-

noch gibt es weiterhin Bereiche des politischen und öffentlichen Lebens, in denen Frauen nicht

angemessen vertreten sind. Insgesamt sind jedoch in den letzten Jahren deutliche Verbesse-

rungen erkennbar geworden.

 

 7.1 Bundesgremienbesetzungsgesetz

 

 Nach dem Bundesgremienbesetzungsgesetz von 1994 haben der Bund und andere bei Beset-

zungsverfahren von Gremien Beteiligte nach Maßgabe dieses Gesetzes darauf hinzuwirken,

dass eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien geschaffen oder

erhalten wird. Zudem verpflichtet das Bundesgremienbesetzungsgesetz die Bundesregierung,

in jeder Legislaturperiode einen Bericht über den Anteil von Frauen in wesentlichen Gremien im

Bereich des Bundes sowie über die Entsendung von Frauen in wesentliche Gremien außerhalb

des Bereichs des Bundes vorzulegen.

 

Das Bundeskabinett hat Ende Mai 2002 den Dritten Gremienbericht („Dritter Bericht der Bun-

desregierung über den Anteil von Frauen in wesentlichen Gremien im Einflussbereich des Bun-

des“), beschlossen. Er belegt zum Stichtag 30. Juni 2001 einen leichten Anstieg des Frauen-

anteils in den Gremien im Einflussbereich des Bundes.

Im Vergleich zum Zweiten Gremienbericht mit dem Sachstand vom Juni 1997

� ist der durchschnittliche Frauenanteil in den wesentlichen Gremien im Einflussbereich des

Bundes um 3,7 Prozentpunkte von 12,2% auf 15,9% gestiegen. Im Jahr 2001 waren in

318 Gremien von 7.794 Personen 1.242 Frauen, im Jahr 1997 in 355 Gremien von 8.639

Personen nur 1.058 Frauen

� hat sich der Anteil der Gremien ohne weibliche Mitglieder von 28,7% auf 21,4% verringert
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� weisen 10 Gremien von insgesamt 318 Gremien einen Frauenanteil von 50 Prozent oder

mehr aus; das sind 3,1 Prozent, darunter unter anderem der Verbraucherausschuss mit

75 Prozent, die Arbeitsgruppe Frauenhandel mit 68,8 Prozent und der Nationale Beirat für

das EU-Programm "Jugend für Europa" mit 50 Prozent.

Der Bund hat in seinem unmittelbaren Einflussbereich bereits gehandelt und durch seine Ge-

setzgebung den Rahmen für eine zwischen den Geschlechtern ausgeglichene Gremienbeset-

zung verbessert: Mit dem Bundesgleichstellungsgesetz für den Bundesdienst wurden die Chan-

cen von Frauen, Führungspositionen zu erreichen, erhöht. Damit steigen auch die Chancen,

hochrangige Gremien mit mehr Frauen zu beschicken, da Gremien meist mit Führungskräften

besetzt werden. Außerdem wurden die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt. Bei

Gremienbesetzungen sind seit Dezember 2001 die Gleichstellungsbeauftragten in den Dienst-

stellen des Bundes oder speziell eingerichtete Gleichstellungsreferate einzuschalten (§ 9 Abs. 2

BGleiG).

Zur Umsetzung des Gesetzesziels bedarf es zudem einer konsequenteren Ausschöpfung der

im Bundesgremienbesetzungsgesetz vorgesehenen Verfahrensregeln für Gremienbesetzun-

gen.

 7.2 EU-Aktionsprogramme für die Gleichstellung von Frauen und Männern

 

Im Rahmen des Vierten Mittelfristigen Aktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaft für

die Chancengleichheit von Frauen und Männern (1996-2000) förderte das Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch Kofinanzierungen mehrere deutsche Projekte,

die zur Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen beitrugen:

Das Frauencomputerzentrum Berlin erhob während eines Zeitraums von 5 Jahren europaweit

Daten über die Entwicklung des Anteils von Frauen in Entscheidungspositionen in der Politik

und in ausgewählten Wirtschaftsbereichen wie bspw. Bank- und Finanzwesen, Informations-

und Kommunikationstechnologien. Die Ergebnisse wurden von der EU-Kommission und den

EU-Mitgliedstaaten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Entwicklung von Verbesse-

rungsstrategien genutzt.

Im Mittelpunkt der Projekte des Deutschen Jugendinstituts e.V. und der Technischen Universität

(TU) Berlin standen Mentoringprogramme als Instrument zur Förderung von Frauen in Ent-

scheidungspositionen. Während das Deutsche Jugendinstitut aktuelle Mentoringprogramme in

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auswertete, führte die TU Berlin ein Mentorinnen-
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programm durch, in dem erfahrene Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft weibli-

chem Führungsnachwuchs Einblick in ihren beruflichen Alltag gewährten. Im Zusammenhang

mit diesem Projekt wurde 1999 die „Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft

Berlin“ gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, neue Wege der Förderung des weiblichen Füh-

rungsnachwuchses zu beschreiten.

Die Beteiligung von Frauen an Entscheidungspositionen ist auch ein Schwerpunktthema des

nachfolgenden Fünften EU-Programms, des „Aktionsprogramms für die Gleichstellung von

Frauen und Männern“ (2001 – 2005). Es dient der Umsetzung der „Rahmenstrategie der Euro-

päischen Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern“. Themati-

sche Schwerpunkte des Programms sind Fragen des gleichen Arbeitsentgelts (2001), die Ver-

einbarkeit von Familie und Erwerbsleben (2002), die ausgewogene Beteiligung von Frauen und

Männern an Entscheidungsprozessen (2003) und die Veränderung von Geschlechterrollen und

Stereotypen (2004). Zu diesen Themen werden transnationale Projekte zur Analyse, Sensibili-

sierung und Entwicklung von Handlungskompetenzen auf nationaler und europäischer Ebene

durchgeführt.

7.3 Engagement von Frauen in den Kirchen

Unter den aktiven Kirchenmitgliedern und vor allem den ehrenamtlich Tätigen sind Frauen in

der Überzahl. In den evangelischen Kirchen ist man bemüht, die Position von Frauen innerhalb

der Kirchen zu verbessern. In 17 von 24 Landeskirchen sowie der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD) gibt es heute hauptamtliche Frauenbeauftragte und in vier Landeskirchen

Gleichstellungsgesetze, die sich an denen des öffentlichen Dienstes orientieren. Frauenförder-

pläne existieren in etwa der Hälfte der Landeskirchen. Rund 40% der Synodenmitglieder sind

Frauen. Drei Frauen wurden zu Bischöfinnen gewählt.

Unter den Theologen und Theologinnen im aktiven Dienst sind allerdings nur knapp 25% Frau-

en und ihre Präsenz in Kirchenleitungen und in vielen Gremien und Kommissionen steigt nur

langsam. Zu Beginn des Jahres 2002 startete das Projekt „Mentoring für Frauen in der Kirche“.

Katholikinnen sind zunehmend auch in verantwortlichen Positionen des kirchlichen Lebens, in

der Theologie und kirchlichen Verwaltung tätig und nicht nur in den klassischen Feldern der

Sozial- und Erziehungsarbeit. Auch in internen Gremien der katholischen Kirche haben Frauen-

fragen inzwischen einen höheren Stellenwert erreicht.
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7.4 Frauenorganisationen

Fast 15 Millionen Frauen engagieren sich derzeit in Frauenverbänden, Frauengruppen und-

initiativen. Der Deutsche Frauenrat ist die größte Schirmorganisation von Frauenverbänden.

Ihm gehören fast 60 Mitgliedsorganisationen (Frauenverbände und Frauengruppen gemischter

Organisationen an, Stand 2002). Viele von diesen sind ihrerseits Dachorganisationen. Die Mit-

gliedsorganisationen des Deutschen Frauenrates zeigen die Vielfalt der Frauenorganisationen

in der Bundesrepublik. Zu ihnen gehören Frauenberufsverbände, konfessionelle Frauenorgani-

sationen, Frauenorganisationen der Parteien, gewerkschaftliche Frauenorganisationen und

staatsbürgerlich orientierte Frauenverbände. Der Deutsche Frauenrat bündelt die Interessen

seiner Mitgliedsorganisationen und bringt diese in politische Diskussions- und Entscheidungs-

prozesse ein.

7.5 Frauen in den Medien

Was die Darstellung und Behandlung von Frauenfragen in den Medien anbelangt, wird auf die

Ausführungen zu den Abschnitten 37 und 38 des Prüfungsberichts verwiesen. Ergänzend hier-

zu ist anzumerken, dass im Rahmen des Global Monitoring Projekts (GMMP 2000) der Deut-

sche Journalistinnenbund die Ergebnisse seiner Untersuchung in der Broschüre „Who makes

the News?“ zusammengefasst hat. Dort wird aufgezeigt, welche Veränderungen sich bei der

Darstellung der Frauen in Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen seit der Vierten Weltfrauenkonfe-

renz 1995 in Peking ergeben haben.

Was die Häufigkeit der Nennungen von Frauen im Fernsehen, Hörfunk und in den Printmedien

anbetrifft, so ist seit 1995 nur ein leichter Anstieg von 17 % auf 18% zu verzeichnen. Am häu-

figsten kommen Frauen in der Opferrolle vor (18,7%). Vor den Männern rangieren sie mit 21%

(Männer 5%) lediglich, wenn ihr Familienstand erwähnt wird. Aufgeholt haben Frauen dagegen

als Mitarbeiterinnen und hier vor allem im Fernsehen. In der Altersgruppe zwischen 20 bis 34

dominieren sie. Ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis zwischen 35 bis 40, doch in der

Gruppe der über 50-Jährigen sind nach wie vor mehr Männern anzutreffen.
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 8.  Artikel 8: Mitarbeit von Frauen auf internationaler Ebene
 

 Artikel 8
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Frauen unter den gleichen Bedingungen
wie Männer und ohne Diskriminierung die Möglichkeit haben, ihre Regierung auf internationaler Ebene zu vertreten und an
der Arbeit internationaler Organisationen mitzuwirken.

 

Die Bundesregierung legt großen Wert darauf, Frauen gezielt – z.B. durch Einbeziehung des

Deutschen Frauenrates bei allgemeinen Werbemaßnahmen für internationale Stellenbesetzun-

gen - über Laufbahnmöglichkeiten bei internationalen Organisationen zu informieren. Auf die-

sem Wege, aber auch durch Medienkontakte und Interviews, werden potenzielle Interessentin-

nen z.B. auf die vom Auswärtigen Amt durchgeführten Vorbereitungsseminare zu den Aus-

wahlwettbewerben zu Laufbahnen bei der Kommission der Europäischen Union hingewiesen.

Auch auf den sog. Internationalen Stellenpool, eine Zusammenstellung aller verfügbaren aktu-

ellen Stellenausschreibungen der internationalen Organisationen, wird auf diesem Wege hin-

gewiesen. Die Bemühungen der Bundesregierung um eine Erhöhung des Anteils von Frauen

deutscher Nationalität auf internationalen Ebene haben im Berichtszeitraum Wirkung gezeigt.

Weitere Anstrengungen werden jedoch erforderlich bleiben, um bei der Mitarbeit deutscher

Staatsangehöriger auf internationaler Ebene Gender-Parität zu erreichen.

8.1 Bereich der Vereinten Nationen

Gemäß dem "recruitment update" des VN-Generalsekretariats vom 24.09.2001 waren von ins-

gesamt 129 deutschen Bediensteten im VN-Sekretariat im vergleichbaren höheren Dienst 46

Frauen. Dies entspricht einer Quote von 35,66%. 1996 belief sich der entsprechende Anteil auf

30,7%, 1994 auf 29,7%.

In den Spitzenpositionen des VN-Sekretariats, d.h. auf der Ebene D2 und höher, ist von 4 Deut-

schen eine Frau (D2-Position bei DPA) zu finden. Bei Betrachtung aller Laufbahnen sind im VN-

Generalsekretariat 296 Deutsche beschäftigt, davon 124 Frauen. Dies entspricht einer Quote

von 41,89%.

Beim "Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen" in Bonn (BFIO), einer Fachver-

mittlungsstelle der Bundesanstalt für Arbeit für Bewerber und Bewerberinnen zu internationalen

Organisationen, sind für den VN-Bereich insgesamt, das heißt Generalsekretariat plus Hilfswer-

ke, Spezialorgane, Sonderorganisationen und autonome Organisationen, insgesamt 870 deut-

sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich beigeordnete Sachverständige, Consul-

tancies und nicht permanente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) des vergleichbaren höheren

Dienstes registriert. Davon sind 295, dies entspricht einer Quote von 33,91%, weiblich. Ähnlich
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ist der Frauenanteil im Bereich der Weltbankgruppe: Beim BFIO  sind 181 deutsche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter erfasst, davon 64 Frauen. Die Quote beträgt somit 35,36%.

8.2 Bereich der Europäischen Union

Bei der Information und Werbung deutscher Kandidatinnen und Kandidaten für die in diesem

Jahr stattfindenden EU-Auswahlverfahren hat das Auswärtige Amt insbesondere auf die aktive

Frauenförderpolitik der Europäischen Kommission hingewiesen und vor allem Frauen ermutigt,

sich dem anspruchsvollen Auswahlverfahren zu stellen. Bei den vom Auswärtigen Amt durch-

geführten EU-Vorbereitungsseminaren ist die Frauenquote erfreulich hoch: An bisher acht Se-

minaren haben insgesamt 958 Personen teilgenommen, davon 41% Frauen. Für die noch aus-

stehenden Seminare in Hamburg sind 131 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet, davon

41,2% Frauen, für Brüssel 81 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon sogar 61,8% Frauen.

Für die EU-Kommission ist die Verteilung der deutschen Bediensteten (Stand Oktober 2001)

wie folgt: In den Besoldungsgruppen A 1 – A 8 (vergleichbarer höherer Dienst) sind 568 Männer

und 108 Frauen beschäftigt, das entspricht einer Frauenquote von 15,98%. Hierbei ist keine

Frau in den Spitzenpositionen A 1 und A 2 beschäftigt. Drei weibliche Bedienstete haben die

Position A 3 erreicht. Zum Vergleich die Zahlen bei den Männern: neun mal wurde die Position

A 1 erreicht, 23 mal die Position A 2 und 61 mal die Position A 3.

In den Besoldungsgruppen B (etwa vergleichbarer gehobener Dienst) entspricht die Frauen-

quote bei den deutschen Bediensteten 52,94% (117 Frauen, 104 Männer) und C (etwa ver-

gleichbarer mittlerer Dienst) 53,72% (375 Frauen, 323 Männer).

Bei der Zusammenstellung der neuen Kommission 1999 wurden auch die Kabinette der Kom-

missare neu besetzt. Von den damals benannten 18 deutschen Kabinettsmitgliedern sind 10

Frauen.

Folgende weitere hochrangige Benennungen der Bundesregierung im EU-Bereich sind zu er-

wähnen:

– Kommissarin Schreyer (1999)

– deutsche Richterin am Europäischen Gerichtshof, Colneric (2000)

– deutsches Mitglied im Europäischen Rechnungshof, von Wedel (ab 1.1.2002)
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8.3 Auswärtiger Dienst der Bundesrepublik Deutschland

Im gesamten Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik betrug der Frauenanteil (Stichtag

09.11.2001) 41%; im höheren Dienst 19%. In Leitungsfunktionen im Ausland belief er sich auf

9,2% (Vergleichswert für 1997 7,6%; für 1995 5,2%). Leitungsfunktionen im Inland waren am

09.11.2001 zu 6,5% mit Frauen besetzt (keine Vergleichswerte). Unter den Neueinstellungen

für den höheren Auswärtigen Dienst im Jahr 2001 waren 42,5% Frauen (1999 25%, 1997 27%).
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 9.    Artikel 9: Staatsangehörigkeit von Frauen und Kindern
 

 Artikel 9
 (1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern hinsichtlich des Erwerbs, des Wechsels oder der
Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Insbesondere stellen die Vertragsstaaten sicher, dass weder durch Eheschließung mit
einem Ausländer noch durch Wechsel der Staatsangehörigkeit des Ehemannes im Laufe der Ehe ohne weiteres sich die
Staatsangehörigkeit der Frau ändert, diese staatenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit ihres Mannes aufgezwungen wird.
 
 (2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit ihrer Kin-
der.

 

 

 Keine Änderungen bzw. Ergänzungen zum letzten Bericht.
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 10.    Artikel 10: Gleichstellung von Frauen und Männern im Bildungsbereich und
im Sport

 
 Artikel 10
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, um ihr im Bildungsbe-
reich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau
insbesondere folgendes sicherzustellen:
 
 a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und beim Erwerb von Zeugnissen an Bil-
dungseinrichtungen jeder Art sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten; diese Gleichberechtigung gilt im Hinblick
auf Vorschulen, allgemeinbildende Schulen, Fachschulen, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen im tertiären Be-
reich sowie für jede Art der Berufsausbildung;
 
 b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit gleichwertigen Qualifikationen und zu
Schulanlagen und Schulausstattungen derselben Qualität;
 
 c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und Frau auf allen Bildungsebenen und in allen
Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation und sonstiger Erziehungsformen, die zur Erreichung dieses Zieles bei-
tragen, insbesondere auch durch Überarbeitung von Lehrbüchern und Lehrplänen und durch Anpassung der Lehrmethoden;
 
 d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen;
 
 e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter Programme für erwachsene Analphabeten
und zur funktionellen Alphabetisierung, insbesondere zur möglichst baldigen Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen
Mann und Frau;
 
 f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Veranstaltung von Programmen für
Mädchen und Frauen, die vorzeitig von der Schule abgegangen sind;
 
 g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilname an Sport und Leibesübungen;
 
 h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und zum Wohlergehen der Familie beitragen, ein-
schließlich Aufklärung und Beratung in bezug auf die Familienplanung.

 

 Ergänzend zum letzten Bericht wird auf die in Teil I 3.2 und 3.3. dargestellte Entwicklung der

Situation von Frauen und Mädchen in diesem Bereich hingewiesen. Aktualisierend können

nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 

 10.1 Frauen und Sport

 

 Im Sport gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen und Mädchen bevor-

zugen Breiten- und Freizeitsportarten wie Turnen, Reiten, Tennis und Tanzen, während Jungen

und Männer eher Mannschafts- und Wettkampfsportarten wie Fußball, Handball, Basketball und

Leichtathletik bevorzugen. Im Jahr 2000 waren von den im Deutschen Sportbund (DSB) zu-

sammengeschlossenen Mitgliedern 10,3 Mio. Frauen. Dies entspricht einem Anteil von 38,6%.

 

 Obwohl der Frauenanteil in Sportvereinen nahezu 40% beträgt, sind in den Entscheidungsgre-

mien überwiegend Männer vertreten, sowohl im ehrenamtlichen als auch im professionellen

Bereich. Nur knapp 25% der Funktionen in Sportvereinen werden von Frauen wahrgenommen.

Bei den Vereinsvorsitzen beträgt der Frauenanteil nur knapp 9%. Die Gründe liegen unter ande-

rem auch an der Reserviertheit von Frauen gegenüber einer Mitarbeit in traditionellen Organi-

sationen mit männlich geprägten Strukturen.
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Um den Landessportbünden, den Spitzenverbänden und anderen Sportgremien bei der Imple-

mentierung des Gender Mainstreaming und bei dem Ziel, den Frauenanteil in den Führungs-

gremien des Sports zu erhöhen, unterstützend zur Seite zu stehen, initiierte das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Nationalen Olympischen

Komitee das Modellprojekt "Frauen an der Spitze". Mit diesem Projekt werden drei Problemfel-

der – Frauen in Führungspositionen des Sports, Ehrenamt oder bürgerschaftliches Engagement

im Sport, gesellschaftliche Dynamik des Sports – erforscht, synergetische Effekte erzeugt,

Kompetenzen und Erfahrungen von Frauen genutzt, um den Mangel an Führungskräften abzu-

bauen und Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu Einfluss und Mitbestimmung im Sport zu

ermöglichen. Damit wird mit den Verbänden ein Fundament für zukunftsweisende und langfris-

tige Maßnahmen zur Frauenförderung und somit zur Weiterentwicklung des Sports insgesamt

geschaffen.

 

 Das Thema „Frauen an die Spitze im Sport“ zog sich auch als roter Faden durch das Programm

der Fünften Europäischen Frauensportkonferenz „Women, Sport und Innovation“, die vom 19.

bis 21.4.2002 in Berlin stattfand.

 

 In diesem Kontext ist das Projekt „Come on girls, let’s play Basketball“ von besonderer Bedeu-

tung. Es hat Mädchen in Schulen und Vereinen 1999 und 2000 ermutigt, neue Basketballteams

zu gründen oder sich bestehenden Teams anzuschließen. Das Projekt des Deutschen Basket-

ball Bundes (DBB) und der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) wurde vom Bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt und wendete sich erstmals gezielt an

Mädchen, um sie zu motivieren, sich auch in den bisher von Jungen dominierten Sportarten zu

engagieren. Gefördert wurde bei diesem Projekt die Konzeption und Erprobung mädchenge-

rechter Trainings-, Spiel- und Veranstaltungsformen, um sie auch auf andere Sportarten über-

tragbar zu machen.

 

 10.2 Aufklärung und Beratung im Bezug auf Familienplanung

 

 Seit 1992 hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durch § 1 SFHG den gesetzli-

chen Auftrag, Konzepte, Maßnahmen und Medien zur Sexualaufklärung und Familienplanung

zu erstellen. Ziel dieser Maßnahmen ist in erster Linie die Vermeidung von Schwangerschafts-

konflikten.

 

 Die gesetzlich verankerte Kooperation der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im

Themenfeld Sexualaufklärung, Familienplanung und Verhütung mit den Bundesländern erfolgt

im zuständigen Bund-Länder-Koordinierungs-Kreis.
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 Zu den zentralen Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehört die Ent-

wicklung von zielgruppenspezifischen Konzepten für eine ganzheitliche Sexualaufklärung und

Familienplanung im Sinne von Lebensplanung. Dies geschieht unter Einbeziehung von Ansät-

zen, in deren Mittelpunkt die Förderung der kommunikativen Fähigkeiten durch Information,

Motivation und Kompetenzstärkung steht.

 

 Neben der Entwicklung von bundeseinheitlichen Maßnahmen und Medien fördert die Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung praxisorientierte Modellprojekte, Qualifizierungsmaß-

nahmen und gibt Studien in Auftrag. Repräsentative Wiederholungsbefragungen schaffen die

Basis für Medienentwicklung und Themensetzung der Maßnahmen und machen die Verände-

rung der inhaltlichen Aufgaben vor dem sich wandelnden gesellschaftlichen Hintergrund deut-

lich.

 

 Projekte und Medien berücksichtigen grundsätzlich die unterschiedlichen geschlechtsspezifi-

schen Bedingungen bzw. sind zielgruppenspezifisch für Mädchen/Jungen und Frauen/Männer

erstellt. Bei der Medien- und Projektentwicklung wird bereits im Vorfeld dieser geschlechtsspe-

zifische Ansatz im Hinblick auf Ziele des Gender Mainstreaming geprüft und entsprechend um-

gesetzt.

 

 Auf dieser Arbeitsgrundlage fördert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Projekte

und Untersuchungen. Einige aktuelle Beispiele:

� Reflektierende Jungenarbeit in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland

Projekt zur geschlechtsbewussten Jungenarbeit

� frauen leben

Studie zu Lebensläufen und Familienplanung

� Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik

Modellprojekt für Ärztinnen und Ärzte und Beraterinnen und Berater im Themenfeld

� „Sie ist ja selber noch ein halbes Kind“

Untersuchung zu Lebensbedingungen, Einstellungen, Verhütungsverhalten jugendlicher

Schwangerer und Mütter

� Sexualität und Kontrazeption aus der Sicht der Jugendlichen und ihrer Eltern

1994/1996/1998/2001 Wiederholungsbefragung

� „meine Sache“ Mädchen gehen ihren Weg

Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit vom Juni 2000
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Eine „Materialliste“ informiert über alle Veröffentlichungen der Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung, die vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift „FORUM Sexualaufklärung und

Familienplanung“ berichtet über aktuelle Forschungsergebnisse, Praxisobjekte und Medien. Mit

der Reihe „Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung“ bietet die Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Forum zur Diskussion und Vernetzung zwischen

Wissenschaft und Praxis.
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 11.    Artikel 11:  Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben
 
 Artikel 11

 (1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im Berufsleben,
um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau gleiche Rechte zu gewährleisten, insbesondere

 
 a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen;
 
 b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung derselben Auswahlkriterien bei der Einstel-

lung;
 
 c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf beruflichen Aufstieg, Arbeitsplatzsicher-

heit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Berufsausbildung und Umschulung, einschließlich
einer Lehre, der Berufsfortbildung und der ständigen Weiterbildung;

 
 d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehandlung bei gleichwertiger Arbeit

sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der Arbeitsqualität;
 
 e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand, bei Arbeitslosigkeit, Krank-

heit, Invalidität und im Alter oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit sowie das Recht auf bezahlten Urlaub;
 
 f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich des Schutzes der Fortpflan-

zungsfähigkeit.
 
 (2) Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschließung oder Mutterschaft zu verhindern und ihr ein wirksames Recht

auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen
 
 a) zum - mit der Androhung von Sanktionen verbundenen - Verbot der Entlassung wegen Schwangerschaft oder Mutter-

schaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des Familienstands bei Entlassungen;
 
 b) zur Einführung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mutterschaftsurlaubs ohne Verlust

des bisherigen Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder sozialer Zulagen;
 
 c) zur Förderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstützenden Sozialdienste, die es Eltern ermöglichen, ihre Famili-

enpflichten mit ihren beruflichen Aufgaben und mit der Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinbaren, insbesondere
durch Förderung der Errichtung und des Ausbaus eines Netzes von Einrichtungen zur Kinderbetreuung;

 
 d) zur Gewährung besonderen Schutzes für Frauen während der Schwangerschaft bei Beschäftigungsarten, die sich als

schädlich für Schwangere erwiesen haben.
 
 (3) Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen werden in regelmäßigen Abständen

anhand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse überprüft und erforderlichenfalls geändert, aufgehoben oder
erweitert.

 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 Verwiesen wird auch auf Teil I Abschnitt 3.4.

 

 11.1. Bürgerliches Gesetzbuch und weitere Gesetze

 

Mit dem am 3. Juli 1998 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches und des Arbeitsgerichtsgesetzes ist die Haftung des Arbeitgebers bei geschlechtsspezifi-

scher Diskriminierung in der Fassung des zweiten Gleichberechtigungsgesetzes neu ausges-

taltet worden. Das Gesetz ist eine Reaktion auf das Urteil des EuGH vom 22. April 1997

(Az. C 180/95), in welchem der EuGH zu dem Schluss gekommen ist, dass die europäische

Gleichbehandlungsrichtlinie den in Deutschland bestehenden Regelungen zur Gleichbehand-

lung von Männern und Frauen bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses entgegensteht.

Das Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Arbeitsgerichtsgesetzes hat

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in vollem Umfang Rechnung getragen.
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Im deutschen Recht muss ein Arbeitgeber Entschädigung leisten, wenn er sich bei der Begrün-

dung eines Arbeitsverhältnisses diskriminierend verhalten hat. Die Entschädigungsnorm des

§ 611a Absatz 2 BGB ist verschuldensunabhängig ausgestaltet. Der Arbeitgeber haftet auch für

das Fehlverhalten der Personen, die bei der Besetzung des Arbeitsplatzes für ihn handeln.

 

 Gemäß § 611a Absatz 2 BGB kann die benachteiligte Bewerberin ebenso wie der benachtei-

ligte Bewerber eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Für die bestqualifizierte

Bewerberin (Bewerberin, die bei diskriminierungsfreier Auswahl die Position erhalten hätte) be-

steht keine Begrenzung der Entschädigungshöhe. Für die Bewerberinnen, bei denen der Ar-

beitgeber beweisen kann, dass sie die zu besetzende Position wegen der besseren Qualifikati-

on des eingestellten Bewerbers auch bei diskriminierungsfreier Auswahl nicht erhalten hätte,

wird die Entschädigungshöhe im Einklang mit der Rechtssprechung des EuGH auf drei Monats-

verdienste begrenzt.

 

 Mit der Entscheidung für einen Entschädigungsanspruch nach § 611a BGB hat sich der Ge-

setzgeber gegen einen – mit dem geltenden Arbeitsrecht nicht zu vereinbarenden – Einstel-

lungsanspruch ausgesprochen. Der Schutz bezieht sich hier nicht auf die Einstellungschance

der geeignetsten Bewerberin oder des geeignetesten Bewerbers, sondern auf den Anspruch

einer jeden Bewerberin oder eines jeden Bewerbers auf eine diskriminierungsfreie Durchfüh-

rung des Stellenbesetzungsverfahrens. Bei der Fassung von § 611a des Bürgerlichen Gesetz-

buches, der eine Beweislastumkehr zugunsten der geschädigten Bewerberin bzw. des geschä-

digten Bewerbers vorsieht, ist bereits die europäische Richtlinie 97/80/EG berücksichtigt wor-

den.

 

 Die Schadensersatzregelung gilt bei der geschlechtsbedingten Benachteiligung beim berufli-

chen Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht.

Am 28. Juli 2001 ist das Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes mit weit reichen-

den Änderungen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in den Be-

trieben in Kraft getreten. Es wurde im Teil I unter 2.3 ausführlich dargestellt, worauf hier verwie-

sen wird.

 

 Gemäß §19 Absatz 2 Bundesgleichstellungsgesetz hat die Dienststelle die Gleichstellungsbe-

auftragte im Verfahren zur Besetzung von Gremien bei der Berufung oder bei der Entsendung

nach Maßgabe des Bundesgremienbesetzungsgesetzes zu beteiligen, sofern kein Referat zur

Gleichstellung von Frauen und Männern eingerichtet ist. (siehe auch unter Teil II, 7.1)
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 11.2. Öffentlicher Dienst des Bundes

 

 Es gehört zu den wichtigen dienstrechtspolitischen Zielen der Bundesregierung, die berufliche

Situation von Frauen im öffentlichen Dienst weiter zu verbessern. Insbesondere durch eine

konsequente Fortentwicklung der Teilzeitmöglichkeiten (vgl. Teil II, 11.5) wird den besonderen

Bedürfnissen von Frauen Rechnung getragen. Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der

Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist ständig gestiegen. Insgesamt waren 2000 nach Anga-

ben des Statistischen Bundesamtes 2.500.000 Frauen im öffentlichen Sektor beschäftigt. Der

Frauenanteil im Personalstand hat sich damit auf 51,4% im Jahr 2000 weiter erhöht.

 

Die statistischen Daten speziell für den öffentlichen Dienst des Bundes sind im Vierten Frauen-

förderbericht der Bundesregierung zusammengefasst. Im Berichtszeitraum 1995 bis 1998 ist

der Frauenanteil im gesamten Bundesdienst geringfügig um 1,1 Prozentpunkte von 43,6% auf

44,7% (= 250.986 Frauen) gestiegen, während die Gesamtzahl der Beschäftigten um rund 6%

auf 561.365 zurückging. Damit lag der Frauenanteil im Bundesdienst 1998 nur noch rund

6 Prozentpunkte unter dem Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung.

Die Ungleichgewichte in den einzelnen Bereichen blieben im Wesentlichen jedoch unverändert:

Der Anteil der vollzeitbeschäftigten Beamtinnen im höheren Dienst des Bundes stieg von Mitte

1995 bis Mitte 1998 lediglich von 11,6% auf 13,5%, im höheren Dienst der obersten Bundesbe-

hörden von 12,6% auf 14,5%. Bei den Referatsleitungen in den obersten Bundesbehörden stieg

der Frauenanteil von 1994, dem letzten Berichtsjahr des Dritten Frauenförderberichts, bis 1998,

dem letzten Berichtsjahr des vorliegenden Berichts, von 8,7% auf 10,6%, bei den Unterabtei-

lungsleitungen von 3,6% auf 8,2%. Bei den Abteilungsleitungen fiel er jedoch im gleichen Zeit-

raum von 4,1% auf 2,1%.

Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen waren somit immer noch zu viele Frauen in geringer

bewerteten und bezahlten Bereichen beschäftigt, wozu auch Teilzeitarbeitsplätze gehören:

38,5% der Vollzeitbeschäftigten, jedoch 92,8% aller Teilzeitbeschäftigten im Bundesdienst wa-

ren Frauen. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Beschäftigten insgesamt betrug 1998

11,5%. Diese Beschäftigten – fast ausschließlich Frauen – teilten ihre Stellen und Planstellen

mit anderen Beschäftigten und zwar fast ausschließlich wiederum mit anderen Frauen.

91,4% aller im Bundesdienst Beurlaubten – und damit zeitweise ohne eigenes Erwerbsein-

kommen – waren Frauen.
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Auch statusmäßig waren Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen 1998 immer noch im

Nachteil: nur 23,7 Prozent aller Beschäftigten im Beamtenverhältnis waren Frauen

(1994 19,2%) gegenüber 64,9% (1994 66,5%) im Angestelltenverhältnis. Hierunter fallen auch

Angestellte mit Zeitarbeitsverträgen.

Da die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Förderung von Frauen im Bundesdienst und

den Gerichten des Bundes nach dem Vierten Bericht der Bundesregierung über die Förderung

von Frauen im Bundesdienst nur wenige Fortschritte mit sich brachten, hat die Bundesregierung

als Konsequenz ein neues Bundesgleichstellungsgesetz erarbeitet, das am 5.12.2001 in Kraft

getreten ist. Dieses neue Gleichstellungsgesetz enthält konkretere gesetzliche Vorgaben, um

durchgreifend und nachhaltig Fortschritte bei der Förderung von Frauen zu erzielen (vgl. Dar-

stellung Teil I 2.5).

 

 Durch das Bundesgleichstellungsgesetz werden auch die bisherigen Regelungen zur Verein-

barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit einheitlich für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst

des Bundes verbessert. Dadurch werden gleichzeitig Hindernisse für Männer abgebaut, Famili-

enarbeit zu übernehmen. (siehe auch unter II 5.1) Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern

wird die Rückkehr in ihren Beruf erleichtert.

 11.3. Mutterschutzgesetz
 

Das Mutterschutzgesetz gehört zu den wichtigsten Gesetzen des Arbeits- und Sozialrechts. Es

schützt Arbeitnehmerinnen und ihre Kinder vor gesundheitlichen Gefährdungen am Arbeits-

platz, vor Kündigung und Verlust des Einkommens. Dieses Gesetz hat sich eindrucksvoll be-

währt, seine Weiterentwicklung bleibt eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Durch das

Zweite Gesetz zur Änderung des Mutterschutzrechts vom 16. Juni 2002 gilt für alle Mütter, auch

die, die früher entbinden als berechnet, eine Mutterschutzfrist von insgesamt mindestens 14

Wochen. Zudem wurde klargestellt, dass die mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbote für

die Berechnung des Urlaubs als Arbeitszeiten zählen. Das Gesetz ist am 20. Juni 2002 in Kraft

getreten.

Das Mutterschutzgesetz steht im engen Zusammenhang mit dem Bundeserziehungsgeldgesetz

(Erziehungsgeld und Elternzeit für die Betreuung der Kinder in den ersten Lebensjahren, siehe

unter II 11.5.1)).

 

 Die Verlängerung der Mutterschutzfrist auf mindestens 14 Wochen bei den sonstigen vorzeiti-

gen Entbindungen hat die Bundesregierung durch eine Vorgriffsregelung zeitgleich zum Inkraft-

treten des geänderten Mutterschutzgesetzes auf die Beamtinnen des Bundes übertragen und
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damit eine Gleichbehandlung ermöglicht. Die Mutterschutzverordnung der Beamtinnen wird

dementsprechend angepasst werden.

 

11.4 Geschlechterspezifische Einkommensunterschiede

 Die gesetzlichen Bestimmungen zur Frage der Lohngleichheit sind eindeutig. Die wichtigste

Rechtsgrundlage ist Artikel 141 EG (Art. 119 EGV alter Fassung), der unmittelbar geltendes

Recht ist und durch den Vertrag von Amsterdam noch einmal deutlich verbessert wurde. Der

Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit wurde um gleichwertige Arbeit erweitert.

Innerstaatlich ist Rechtsgrundlage neben Artikel 3 Abs. 2 GG der § 612 Abs. 3 S. 2 BGB, in

dem seit der gesetzlichen Klarstellung im EG-Anpassungsgesetz von 1980 der Grundsatz

”gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit” ausdrücklich enthalten ist. An diesen Grundsatz sind

auch die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände bei der Gestaltung der Tarifverträge

gebunden, ebenso die Arbeitgeber und Betriebsräte bei der Abfassung von Betriebsvereinba-

rungen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und der Arbeitsgerichte haben

ferner in erheblichem Ausmaß dazu beigetragen, Grundsätze zu entwickeln, was unter gleicher

und gleichwertiger Arbeit zu verstehen ist, insbesondere auch dazu, unter welchen Vorausset-

zungen unterschiedliche Bezahlung als mittelbar diskriminierend anzusehen ist.

 

 Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag zur Problematik der Verwirklichung des

Lohngleichheitsgrundsatzes in Tarifverträgen im Dezember 1998 den 11. Bericht vorgelegt. In

diesem Bericht hat sie erneut ihre Auffassung dargelegt, dass das Vorhandensein bestimmter

unterer Lohngruppen in einigen wenigen Tarifverträgen noch nichts darüber aussagt, ob in dem

jeweiligen Tarifbereich tatsächlich eine Unterbewertung von Frauenarbeit vorgenommen wird

oder nicht. Der Deutsche Bundestag hielt die Berichterstattung in der bisherigen Form jedoch

kaum für geeignet, die geschlechterbezogene Lohngleichheit wiederzugeben und hat mit Be-

schluss vom 30. Juni 1999 die Bundesregierung aufgefordert, die Berichterstattung von ihrem

Ansatz her zu erweitern und einen Bericht zu erstellen, der umfassende Aussagen über die Be-

rufs- und Einkommenssituation von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland

macht. Dieser Bericht wurde am 24.04.2002 dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Er wurde in

Teil I unter 3.4.12 ausführlich dargestellt. Darüber hinaus hat die Bundesregierung mit Unter-

stützung der EU im Juni 2002 eine internationale Konferenz zum Thema „Equal Pay – Modelle

und Initiativen zur Entgeltgleichheit“ durchgeführt und bereitet z.Zt. einen Leitfaden mit Hand-

lungsorientierungen für Akteurinnen und Akteure auf diesem Gebiet vor. Auch in der Nationalen

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland ist als Indikator für die Gleichstellung

die Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles vorgesehen. Ziel ist eine Anhebung

der Bruttojahresverdienste von 76% im Jahr 1997 auf 85% im Jahr 2010.
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 11.5    Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Arbeitsmarktpolitik für Frauen
 

 11.5.1 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 

Am 23. Juni 1999 hat das Bundeskabinett das Programm „Frau und Beruf“ beschlossen. Ziel

dieses Programms ist es, die Chancengleichheit von Frauen und Männern in Beruf und Familie

mit Nachdruck voranzubringen. Das Programm beinhaltet folgende Maßnahmen:

� Am 1. Januar 2001 ist die Reform des Bundeserziehungsgeldgesetzes in Kraft getreten. Sie

gilt für Geburten ab dem Jahrgang 2001. Die Reform verbessert die Voraussetzungen für

das Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub, der von nun an Elternzeit heißt. Durch die-

ses Gesetz verbessern sich deutlich die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Kinder-

betreuung durch beide Elternteile, deren gleichzeitige berufliche Tätigkeit und Qualifizie-

rung.

Das Recht auf Elternzeit bei vollem Kündigungsschutz steht den Eltern als Arbeitnehmern

bis zu drei Jahren für ein Kind zu. Sie können dieses Recht ganz oder zeitweise auch ge-

meinsam nutzen. Die Elternzeit endet normalerweise am dritten Geburtstag des Kindes. Mit

Zustimmung des Arbeitgebers ist sie jedoch bis zu einem Jahr auf die Zeit bis zum achten

Geburtstag des Kindes übertragbar. Während der Elternzeit ist eine Teilzeitarbeit von bis zu

30 Wochenstunden – bei der gemeinsamen Elternzeit von bis zu 60 Wochenstunden – er-

laubt.  In Betrieben mit mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besteht außer-

dem ein Anspruch auf Teilzeitarbeit.

Die neue flexible Elternzeit ersetzt den alten Erziehungsurlaub, dessen Bezeichnung und

starre Regelungen (keine rechtliche Möglichkeit für den gemeinsamen Erziehungsurlaub,

Beschränkung der zulässigen Teilzeitarbeit auf bis zu 19 Wochenstunden) überholt waren.

2000 befanden sich  rund 380.000 Eltern (davon  98,4 % Frauen) mit einem Arbeitsverhält-

nis im ersten Lebensjahr des Kindes im alten Erziehungsurlaub, d.h., dass rd. 95 % der be-

rechtigten Eltern diese Möglichkeit nutzten. Im zweiten Lebensjahr des Kindes war die

Quote deutlich niedriger ( rd. 213.000 Eltern, rd. 94 % der Berechtigten). Allerdings nahmen

-  wie im ersten Jahr -  den Erziehungsurlaub wieder fast ausschließlich Frauen in Anspruch.

Ein wichtiges Ziel der neuen Elternzeit ist die wesentlich stärkere Beteiligung der Väter an

der gemeinsamen Kinderbetreuung, d.h. auch an der gemeinsamen Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf. Durch die besseren Regelungen zur Teilzeitarbeit lässt sich dieses Ziel

auch erreichen. Die Bundesregierung wird im Jahre 2004 dem Deutschen Bundestag einen

Erfahrungsbericht über die neue Elternzeit vorlegen. Die stärkere Beteiligung der Väter bei
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der Betreuung des Kindes in seiner frühkindlichen Phase bedeutet gleichzeitig auch mehr

Chancengleichheit für die Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

� Für viele Frauen und Männer ist die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, von wesentlicher Be-

deutung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganz wichtige Fortschritte enthält das

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, das am 1. Januar 2001 in Kraft

getreten ist. Ein Kernpunkt ist der gesetzlich verankerte Anspruch auf Teilzeitarbeit in Be-

trieben mit mehr als 15 Beschäftigten, auch in Führungspositionen. Nunmehr können Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, deren Arbeitsver-

hältnis länger als 6 Monate bestanden hat, verlangen, dass ihre vertraglich vereinbarte Ar-

beitszeit verringert wird. Die Arbeitgeber haben mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern die gewünschte Verringerung ihrer Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, Einvernehmen

über die Arbeitszeit und deren Verteilung zu erzielen. Diese gesetzliche Neuregelung geht

über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinaus. Sie ermöglicht vielmehr auch unab-

hängig von familiären Verpflichtungen, Teilzeit zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht dieses

Gesetz vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den Wunsch haben, ihre ver-

traglich vereinbarte Arbeitszeit zu verlängern, nach Mitteilung an den Arbeitgeber bei glei-

cher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen sind, wenn ein entsprechender Arbeitsplatz

verfügbar ist.

� Eine der zentralen Fragen beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Kinder-

betreuung. Ein gut ausgebautes Kinderbetreuungssystem ist von entscheidender Bedeu-

tung. Nach den gesetzlichen Regelungen sind die Länder und Kommunen für ein ausrei-

chendes Angebot an Betreuung für alle Altersstufen zuständig.

Trotz der Einführung eines Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz im Jahre 1996

gibt es insbesondere in den westlichen Bundesländern noch Betreuungslücken, vor allem

bei Kindern unter drei Jahren, bei der Ganztagsbetreuung der Kinder im Alter von drei bis

sechs Jahren und bei der Betreuung der Grundschulkinder am Nachmittag. Außerdem be-

steht ein Bedarf an flexibleren Betreuungszeiten.

Impulse für den quantitativen und qualitativen Ausbau des Kinderbetreuungssystems kamen

von der Internationalen Konferenz „Zukunftsfaktor Kind – für eine ganztägige Bildung und

Betreuung in Deutschland“, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend vom 6. bis 7. Juni 2002 in Berlin veranstaltet hat.
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 Die für die Kinderbetreuung zuständigen Länder und Kommunen machen erhebliche An-

strengungen, um die Versorgungslücken zu überwinden. So können z.B. - bedingt durch die

demografische Entwicklung – frei werdende Kindergartenplätze für jüngere oder ältere Kin-

der umgewidmet werden.

 

 Die Bundesregierung wird die Bemühungen der Länder mit 4 Milliarden Euro unterstützen,

die u.a. für den Ausbau von Ganztagsschulen vorgesehen sind. Außerdem sieht z.B. die im

Juli 2001 abgeschlossene „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzen-

verbänden der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und

Männern in der Privatwirtschaft“ vor, dass sich Betriebe für Kinderbetreuung engagieren.

Zur Unterstützung dieses Engagements wird das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend eine Broschüre „Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung“ herausgeben.

In Ergänzung hierzu hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Anfang 2002 eine Handreichung „Familienfreundliche Maßnahmen im Betrieb“ für Unter-

nehmensleitungen, Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigte veröffentlicht, mit einer

breiten Maßnahmenpalette zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie reicht von

familienbezogenen Arbeitsvarianten über personalstrategische Überlegungen bis zur

Schaffung einer familienfreundlichen Unternehmensstruktur.

 

� Es gilt, die tradierten Geschlechterrollen, wonach Frauen für die Familie und Männer für den

Beruf zuständig sind, zu überwinden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend hat daher eine Kampagne für ein neues Männer-/Väterbild gestartet. Ziel ist es,

partnerschaftliche Einstellungen und Verhaltensweisen von Männern in der Familie zu för-

dern. Besondere Zielgruppe der Kampagne sind junge Väter und Männer in der Phase der

Familienplanung sowie männliche Jugendliche. Bündnispartner für die Kampagne sind ins-

besondere Arbeitgeber und Betriebe. Unter dem Motto „Mehr Spielraum für Männer“ wurde

die bundesweite Kommunikationsoffensive am 6. März 2001 gestartet. Ein tragendes Ele-

ment der Kampagne stellt die Einbindung von Unternehmen dar. So wurde ein „Staffellauf“

durch Betriebe in allen 16 Bundesländern organisiert, die bereits familienfreundliche Lösun-

gen entwickelt haben oder dies in naher Zukunft beabsichtigen. Im Rahmen dieses „Staffel-

laufs“ wurden die Möglichkeiten, die sich Vätern und Unternehmen durch die neuen Geset-

ze eröffnen, im betrieblichen Umfeld veranschaulicht. Alle mitwirkenden Unternehmen ver-

anstalteten dazu einen Aktionstag, den so genannten „Vatertag“.

� Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Der familienfreundliche Betrieb 2000: Neue Chancen

für Frauen und Männer“ sind am 31. Oktober 2000 auf der EXPO in Hannover Betriebe

ausgezeichnet worden, die auch Väter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter-

stützen und vorbildliche Telearbeitslösungen praktizieren. Auch bei den Ländern gab und
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gibt es vergleichbare Wettbewerbe zum Themenbereich Familienfreundlicher Be-

trieb/Chancengleichheit.

� Eine Infothek „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ für Messen, Kongresse, Ausstellungen

gibt Auskunft über Best-Practice-Modelle und Strategien, die zu einer familienfreundlichen

Arbeitswelt führen.

� Ein Online Beratungs-Service berät insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen

bei der Einführung familienfreundlicher und frauenfördernder Maßnahmen.

� Die Vereinbarung der Bundesregierung mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft

vom Juli 2001 zur Förderung der Chancengleichheit in der Privatwirtschaft wurde bereits in

Teil I unter Abschnitt 3.4.10 dargestellt.

Unter Beteiligung der Wirtschaft sind weitere Maßnahmen entwickelt und getroffen worden,

so zum Beispiel das Basis-Curriculum Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Trainings-

konzept für Führungskräfte. Es unterstützt Fach- und Führungskräfte in insbesondere klei-

neren und mittleren Unternehmen und Organisationen, die Vereinbarkeit von Familie und

Erwerbstätigkeit als Motivationsfaktor zu entwickeln und innerhalb der Unternehmenskultur

zu implementieren.

Innovative Arbeitsmittel und Arbeitsformen wie Internet, Telearbeit und flexible Arbeitszeiten

bieten heute die Grundlage für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In Auswertung von

Fallstudien, Interviews mit Betrieben und Beschäftigten und Expertengesprächen gibt ein

Leitfaden für eine familienbezogene Gestaltung von Telearbeit Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern Orientierung und konkrete Hilfe für praktische Regelungen, die unter der Maßgabe

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf alle für den Alltag relevanten Aspekte berücksich-

tigt.

Um vor allem Frauen erste Hilfestellungen für die Rückkehr in den Beruf nach der Familien-

phase zu geben, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in

einer Broschüre „Rückkehr in den Beruf“ eine Übersicht über staatliche Hilfen, praktische

Hinweise zu Fragen der Kinderbetreuung, zu steuerlichen und sozialrechtlichen Fragen etc.

zusammengestellt.

 

 Eine weitere Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

„Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit – Ratgeber für Selbstständige und mitar-

beitende Familienangehörige“ beantwortet Fragen rund um die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen von Erziehungsgeld und Elternzeit, die sozialrechtliche Sicherung in der Kranken-,

Pflege- und Rentenversicherung usw. und behandelt auch steuerliche Aspekte.
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� Abschließend soll noch auf die gesetzlichen Regelungen eingegangen werden, die Beam-

tinnen und Arbeitnehmerinnen des öffentlichen Dienstes die Vereinbarkeit von Familie und

Erwerbstätigkeit erleichtern sollen.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde die bereits 1969 mit der „familienpolitischen Teil-

zeitbeschäftigung“ erstmals eingeführte Teilzeitmöglichkeit ständig erweitert und fortentwi-

ckelt. Familienpolitische Teilzeitbeschäftigung kann nun bis zur Dauer von zwölf Jahren mit

weniger als 50% der regelmäßigen Arbeitszeit wahrgenommen werden.

Darüber hinaus besteht seit 1997 die Möglichkeit der voraussetzungslosen Antragsteilzeit,

die es ermöglicht, Beamtinnen und Beamte auf deren Antrag hin ohne Vorliegen weiterer

Voraussetzungen in Teilzeit zu beschäftigen, wenn dienstliche Belange nicht entgegenste-

hen.

Im Jahr 1998 wurde die Altersteilzeit neu eingeführt. Dies ist eine Teilzeitbeschäftigung bis

zum Ruhestandsbeginn mit der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit für Beamtinnen und Be-

amte, die das 55. Lebensjahr bereits vollendet haben. Dabei besteht eine Wahlmöglichkeit:

Die Bediensteten können über den gesamten Zeitraum halbtags arbeiten oder ein Blockmo-

dell mit Arbeits- und Freistellungsphasen wählen. Die Altersteilzeit ist mit besonderen be-

soldungs- und versorgungsrechtlichen Vorteilen verbunden. Zum 1. Juli 2000 wurde die

Möglichkeit, Altersteilzeit in Anspruch zu nehmen, auch für bisher teilzeitbeschäftigte Beam-

tinnen und Beamte eröffnet, die zunächst von der Regelung ausgenommen waren. Diese

Regelung kommt insbesondere Frauen zugute.

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes wurden durch die

Einführung und stetige Erweiterung der tarifvertraglichen Regelungen zur Teilzeit seit 1994

Teilzeitmöglichkeiten eröffnet, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Auch

für sie besteht seit 1998 die Möglichkeit einer Altersteilzeitbeschäftigung; die Regelungen

entsprechen den Regelungen für Beamtinnen und Beamte .

Im Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den

Gerichten des Bundes (Bundesgleichstellungsgesetz), das am 5.12. 2001 in Kraft getreten

ist, sind ergänzende und gegenüber dem Teilzeit- und Befristungsgesetz weiter gehende

Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung für alle dort Beschäftigten enthalten. So sind auch

Dienstposten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Besetzung in Teilzeit auszu-

schreiben, soweit „zwingende“ dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Über Teilzeit und
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familienbedingte Beurlaubung hinaus sind Beschäftigten mit Familienpflichten im Rahmen

der dienstlichen Möglichkeiten auch Telearbeitsplätze oder besondere Arbeitszeitmodelle

wie z.B. Sabbatjahr oder Arbeitszeitkonto anzubieten. Ferner soll die Rückkehr für Teilzeit-

beschäftigte mit Familienpflichten in eine Vollzeitbeschäftigung mehr noch als bisher er-

leichtert werden (siehe auch Teil I 5.1).

Die neuen Bestimmungen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit sind in

die durch Verordnung vom 17. Juli 2001 (BGBl. I S. 1664) geänderte Elternzeitverordnung

übernommen worden. Die für Bundesbeamte geltende Änderung trat rückwirkend zum

1. Januar 2001 in Kraft, um einen zeitlichen Gleichklang mit den erziehungsgeldrechtlichen

Auswirkungen sicherzustellen.

 

 11.5.2. Arbeitsmarktpolitik für Frauen - Modellprojekte der Bundesregierung

 

Im Rahmen einer modellhaften Projektförderung bei zwei gemeinnützigen Arbeitnehmerüber-

lassungsgesellschaften (START Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen und Gesellschaft für Arbeit-

nehmerüberlassung Thüringen) wurde zwischen 1996 und 2000 die sozialverträgliche Arbeit-

nehmerüberlassung als arbeitsmarktpolitisches Instrument für die berufliche Wiedereingliede-

rung von Frauen erprobt. Dabei hat sich gezeigt, dass Frauen deutlich bessere Chancen als

Männer haben, über die sozialverträgliche Arbeitnehmerüberlassung dauerhaft in den ersten

Arbeitsmarkt integriert zu werden. Dies gilt insbesondere auch für besondere Zielgruppen des

Arbeitsmarktes wie arbeitslose und /oder alleinerziehende Frauen bzw. Frauen ohne abge-

schlossene Berufsausbildung.

Das Deutsche Jugendinstitut hat im Rahmen des Vierten Aktionsprogramms der Europäischen

Union für die Chancengleichheit (MACH) das Projekt „Mentoring für Frauen in Europa“ durch-

geführt. Nach Abschluss der EU-Anschubfinanzierung wurde in einer weiteren Projektphase mit

Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die weitere Vernet-

zung und Verbreitung der vorliegenden Mentoring-Konzepte vorangebracht und neue Konzepte

für Existenzgründerinnen, Frauen in der Politik und in der Verwaltung entwickelt.

Das Kompetenzzentrum für Chancengleichheitspolitik in der Arbeits- und Dienstleistungsgesell-

schaft des 21. Jahrhunderts (2001 bis 2003) steht als Unterstützungs- und Beratungsagentur

regionalen und betrieblichen Akteurinnen und Akteuren beratend und begleitend zur Seite.

Kernstück dieses Kompetenzzentrums sind betriebs- und branchenspezifisch angelegte Maß-

nahmen, die mit regionalem Fokus die Implementierung des Gender-Mainstreaming-Konzeptes
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im Sinne einer stärkeren Chancengerechtigkeit zwischen Männern und Frauen auf den Ar-

beitsmarkt zum Ziel haben.

11.5.3 Existenz- und Unternehmensgründungen

Im Rahmen einer dreiteiligen Expertise Gender-Aspekte in der Existenzgründung wurden

Handlungsansätze für eine passgenauere und geschlechterdifferenzierte Existenzgründungs-

strategie entwickelt.

Im Rahmen einer Studie wurden erstmals die Angebots- und Nachfragestrukturen frauenspezi-

fischer Beratungseinrichtungen untersucht. Ziel der Studie war es, die Ansätze und Leistungen

dieser Stellen in Existenzgründungsprozessen von Frauen zu erheben und Vernetzungsansätze

zu den klassischen Einrichtungen der Kammern, Banken und Verbänden zu ermitteln. Die Da-

ten der Analyse veranschaulichen die große Bedeutung dieser Einrichtungen für die Erschlie-

ßung des unternehmerischen Potenzials von Frauen.

In einer weiteren Teilstudie wurden die Bedingungen und Entwicklungsverläufe von Existenz-

gründungsprozessen bei selbstständiger Neben- und Zuerwerbstätigkeit analysiert. Hintergrund

dafür ist die Tatsache, dass die Gründung von Klein- und Kleinstunternehmen einem grundle-

gend anderen Entwicklungsmuster folgt als technologie- und gewerblich orientierte Unterneh-

mensgründungen. Die Studie zeigt den hohen Stellenwert von Klein- und Kleinstgründungen mit

ihren Entwicklungspotenzialen und ist zugleich Beweis dafür, dass Frauen den wirtschaftlichen

Strukturwandel aktiv mitgestalten.

Im Rahmen einer weiteren Expertise wurden die für den Bereich der Existenzgründung beste-

henden relevanten amtlichen Statistiken unter Gender-Aspekten ausgewertet und Empfehlun-

gen für eine geschlechterorientierte Dokumentation und Analyse erarbeitet.

Um Aktivitäten von und für Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen im Bereich der kleinen

und mittleren Unternehmen ging es bei einer im ersten Halbjahr 2001 durchgeführten bundes-

weiten Recherche. Im Ergebnis dieser Erhebung konnten rund 500 Initiativen, Aktivitäten und

Projekte von und für Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen identifiziert werden, die die

Funktion von Netzwerkknoten wahrnehmen. Ziel dieser Maßnahme ist es, diese spezifischen

Strukturen sichtbar zu machen und mit den klassischen und traditionellen Strukturen der Wirt-

schaftsförderung zu vernetzen.

Zur Förderung des Generationenwechsels in Unternehmen haben die Deutsche Ausgleichs-

bank, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Zentralverband des Deutschen
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Handwerks die Gemeinschaftsinitiative CHANGE/CHANCE initiiert. Das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat sich in den Jahren 1998 bis 2001 an der Initiative

beteiligt, um die Unternehmensnachfolge als eine Form der Existenzgründung stärker als bisher

für Frauen zu erschließen. Angestrebt wurde vor allem eine Verbesserung der Kooperation von

klassischen Existenzgründungsberatungsstellen wie Kammern, Verbände und Banken mit den

frauenspezifischen Beratungsstellen.

 

 11.6.    Recht auf soziale Sicherung
 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 

 Mit der Rentenreform, die am 01. Januar 2002 in Kraft getreten ist, werden die rentenrechtli-

chen Folgen geringer Arbeitsentgelte von Frauen abgemildert. Die Rentenanwartschaften von

Erziehungspersonen, die während der ersten 10 Lebensjahre des Kindes erwerbstätig sind,

diese Tätigkeit aber wegen der Kindererziehung vor allem in Form von Teilzeitarbeit ausüben

und deshalb unterdurchschnittlich verdienen, werden bei der Rentenberechnung aufgewertet,

und zwar für Zeiten ab 1992. Dabei erfolgt eine Erhöhung der individuellen Entgelte um 50%

auf maximal 100% des Durchschnittseinkommens, wenn insgesamt 25 Jahre mit rentenrechtli-

chen Zeiten vorliegen. Damit wird ein Anreiz geschaffen, kindererziehungsbedingte Lücken in

der Versicherungsbiografie möglichst kurz zu halten und bald nach der Kindererziehungszeit

zumindest eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen. Dies wird insbesondere Frauen zugute

kommen, die eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen, wenn das jüngste Kind in den Kindergarten

kommt.

 

 Diese Begünstigung kommt auch Erziehungspersonen zugute, die wegen der Betreuung eines

pflegebedürftigen Kindes vielfach nicht erwerbstätig sein können. Auch hier wird die für die

Pflegeperson anzuerkennende Pflichtbeitragszeit bei der Berechnung der Rente um 50%

- maximal jedoch auf den Wert, der sich aus 100% des Durchschnittsverdienstes ergibt - auf-

gewertet, und zwar sogar bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen Kin-

des.

 

 Für Erziehungspersonen mit mehreren Kindern unter 10 Jahren, für die sich die Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit nochmals schwieriger gestaltet als mit nur einem Kind in dieser Altersstufe,

sieht das Gesetz eine Ausgleichsmaßnahme vor, um Lücken bei der Rente zu schließen.

 

 Eine in Teilzeit erwerbstätige Frau mit einem Kind oder eine nicht erwerbstätige Frau mit zwei

Kindern kann durch die neu eingeführten Fördermaßnahmen zusätzlich bis zu 60 € an monatli-

cher Rentenleistung erhalten.
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 Müttern oder Vätern wird nach Auslaufen der Kindererziehungszeit, d.h. ab dem 4. Lebensjahr

des Kindes, eine rentenrechtliche Gutschrift von Entgeltpunkten gewährt, und zwar für Zeiten

ab 1992. Diese Gutschrift entspricht regelmäßig der höchstmöglichen Förderung bei der kind-

bezogenen Höherbewertung von Beitragszeiten für Erwerbstätige (ein Drittel Entgeltpunkt pro

Jahr).

 

 Die durch das Altersvermögensgesetz geschaffene zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge

mit staatlicher Förderung berücksichtigt ebenfalls die Erziehung von Kindern. In der Endstufe

(2008) sieht das Gesetz neben der Grundzulage in Höhe von 154 € pro Jahr je Elternteil eine

Kinderzulage in Höhe von 185 € pro Jahr je Kind vor. Gerade bei geringen Familieneinkommen,

z.B. bei allein Erziehenden mit Kindern, führt dieses Förderungsmodell dazu, dass teilweise bis

über 80% des Gesamtsparbetrags durch die staatliche Zulage erbracht wird.

 

 Außerdem wird mit der aktuellen Rentenreform auch die Hinterbliebenenversorgung reformiert.

Das neue Recht wird unter Wahrung eines langjährigen Vertrauensschutzes für Ehepaare, bei

denen beide Partner jünger als 40 Jahre sind, und für neue Ehen, eingeführt. Für alle anderen

Ehepaare gelten die bisherigen Regelungen weiter.

 

 Nach neuem Recht wird der Witwen-/Witwerrenten zugrunde liegende allgemeine Versor-

gungsschutz von 60% auf 55% gesenkt, die Rente jedoch gleichzeitig um einen Zuschlag für

das erste Kind von zwei Entgeltpunkten und für die weiteren Kinder von jeweils einem Entgelt-

punkt erhöht, da Frauen, die Kinder erziehen, wesentlich größere Lücken in der Erwerbsbiogra-

fie aufweisen als Frauen und Männer, die keine Kinder erzogen haben. Dies führt bereits für die

Witwe mit durchschnittlicher Witwenrente, die ein Kind erzogen hat, zu einer kleinen Verbesse-

rung ihrer Witwenrente. Zusammen mit der Höherbewertung der eigenen Beitragszeiten ergibt

sich so in den meisten Fällen eine deutliche Verbesserung der Gesamtversorgung von Frauen,

die Kinder erzogen haben.

 

 Bei der Witwenrente für nicht erwerbsgeminderte Frauen, die keine Kinder erziehen und jünger

als 45 Jahre sind (sog. kleine Witwenrente), wird die Bezugsdauer auf eine Übergangszeit von

2 Jahren befristet.

 

 Darüber hinaus wird für jüngere Ehepaare und neue Ehen, in denen der Vertrauensschutz kei-

ne Anwendung findet, die Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenversorgung ausge-

dehnt. Bisher wurden lediglich Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Erwerbsersatzeinkommen
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(z.B. Versichertenrenten aus der Rentenversicherung, Versorgungsbezüge) als Einkommen bei

der Einkommensanrechnung zugrunde gelegt.

 

 Zukünftig werden bei Hinterbliebenenrenten aus Gleichbehandlungsgründen alle Einkommens-

arten mit Ausnahme der meisten steuerfreien Einnahmen nach dem Einkommenssteuergesetz

und der Einnahme aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach dem Einkommenssteuergesetz

gefördert worden sind, angerechnet (also auch Vermögenseinkünfte).

 

 Die Reform sieht weiterhin vor, dass jüngere Ehegatten unter bestimmten Voraussetzungen

künftig zwischen der herkömmlichen Versorgung von Verheirateten und Verwitweten (zu Leb-

zeiten beider Ehegatten erhält jeder seine eigene Versichertenrente und beim Tod des Ehe-

gatten wird dem/der Überlebenden zusätzlich zu seiner/ihrer Rente eine subsidiäre abgeleitete

Hinterbliebenenrente gewährt) und dem Rentensplitting wählen können. Dies wird durch eine

übereinstimmende Erklärung beider Ehegatten erreicht. Die Wirkung dieser partnerschaftlichen

Teilung tritt regelmäßig bereits zu Lebzeiten beider Ehegatten (nämlich bei der Gewährung ei-

ner Vollrente wegen Alters auch für den zweiten Ehegatten) ein.

 

 Das Rentensplitting ist dem Versorgungsausgleich nachempfunden. Die Summe der Renten-

anwartschaften aus der Ehezeit wird gleichmäßig auf beide Partner aufgeteilt. Im Regelfall er-

höht sich die eigenständige Rentenleistung für die Frau, die auch im Hinterbliebenenfall nicht

der Einkommensanrechnung unterliegt. Auch im Falle der Wiederheirat bleiben die durch das

Rentensplitting erworbenen Anwartschaften erhalten.
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 12.   Artikel 12:   Gleichstellung von Frauen und Männern im Gesundheits-
wesen

 
 Artikel 12
 1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im Bereich des
Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann Zugang zu den Gesundheitsdiensten, einschließlich der-
jenigen im Zusammenhang mit der Familienplanung, zu gewährleisten.
 
 (2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene und erforderlichenfalls unentgeltliche
Betreuung der Frau während der Schwangerschaft sowie während und nach der Entbindung und für eine ausreichende Er-
nährung während der Schwangerschaft und der Stillzeit.
 
 

 Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein Gesundheitswesen, das den gleichberechtig-

ten Zugang von Frauen und Männern zu Gesundheitsdiensten und -einrichtungen rechtlich ge-

währleistet. Unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozialem Stand erhält jede bzw. jeder die

gesundheitlichen Leistungen, welche notwendig sind. Es kommen hierbei die Fortschritte der

Medizin und Medizintechnik Frauen und Männern gleichermaßen zugute. Zu berücksichtigen ist

dabei, dass Frauen z.T. von andersartigen Beschwerden und Krankheiten als Männer betroffen

sind. Aber auch im Verlauf und in den Auswirkungen können sich geschlechtsspezifische Be-

sonderheiten zeigen. Frauen reagieren z.T. anders auf gesundheitliche Probleme und suchen

daher auch Leistungen und Angebote, die ihre Belange berücksichtigen.

 

 Die Weiterentwicklung gesundheitlicher Angebote und Leistungen - auch in Bezug auf spezifi-

sche und gesundheitliche Probleme von Frauen - ist im Rahmen unseres pluralistischen Ge-

sundheitswesens eine Aufgabe aller Beteiligten. Sie obliegt insbesondere auch den Ländern

und Kommunen, den Ärzten und der von den Sozialpartnern getragenen Selbstverwaltung, frei-

en Trägern, der Wissenschaft und Forschung sowie den Organisationen der Selbsthilfe.

 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 

 12.1 Frauenspezifische Belange der Gesundheitspolitik

 

 Die Bundesregierung hat mit verschiedenen Maßnahmen dazu beigetragen, dass in zuneh-

mendem Maße frauenspezifische Belange im Gesundheitswesen Berücksichtigung finden.

 

 Von besonderer Bedeutung ist dabei der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend in Auftrag gegebene Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in

Deutschland, dessen Ergebnisse im Jahre 2001 veröffentlicht wurden. Damit liegt in Deutsch-

land erstmals eine systematische Bestandsaufnahme von Daten zur Frauengesundheit vor, die

deutlich machen, dass Frauen und Männer an unterschiedlichen Krankheiten mit unterschiedli-

chen Symptomen und Verläufen leiden, verschieden auf Medikamente und Therapien reagieren

sowie ein anderes Verständnis von Krankheit und Gesundheit haben. Der Bericht, der bei ei-
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nem speziell auf die Lebenswelt von Frauen bezogenen Verständnis von Gesundheit und

Krankheit ansetzt, liefert auch einen Überblick über frauenzentrierte Ansätze in der Gesund-

heitsförderung, die in Deutschland vielerorts existieren. Diesen Beispielen guter Praxis liegt ein

„ganzheitliches“ Verständnis von Gesundheit zugrunde, d.h. sie berücksichtigen die Belastun-

gen in Arbeit, Beruf und Familie und begreifen Gesundheit als Wohlbefinden und Stärkung der

Selbsthilfekräfte.

 

 Um die Ergebnisse des Frauengesundheitsberichtes vorzustellen und die sich daraus ergeben-

den Schlussfolgerungen für die Umsetzung mit Expertinnen und Experten aus dem Gesund-

heitsbereich zu erörtern, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

im Oktober 2001 eine Fachtagung „FrauenGesundheit, FrauenLeben, FrauenArbeit“ durchge-

führt. Damit wurde ein Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Theorie und Praxis initiiert

und ein Austausch verschiedener Gruppen des Gesundheitssektors veranlasst mit dem Ziel,

eine frauenspezifische Sichtweise innerhalb der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu

implementieren. Um die zahlreichen Anregungen und Schlussfolgerungen aus der Frauenge-

sundheitsberichterstattung zur Umsetzung zu bringen, wurde im Januar 2002 mit finanzieller

Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Koordi-

nierungsstelle „Frauengesundheit“ eingerichtet. Sie soll während der dreijährigen Projektphase

die Aufgabe der Politikberatung im Bereich Frauengesundheit übernehmen, die als Grundlage

für kommende Maßnahmenplanungen gebraucht wird.

 

 Die Ergebnisse des Berichtes belegen die schwerwiegenden Folgen, die Gewalterfahrungen für

die Gesundheit von Frauen haben. Trotz der hohen Zahl betroffener Frauen werden Gewalter-

fahrungen und Misshandlungen als Ursache für Gesundheitsbeschwerden häufig nicht erkannt

und nicht angemessen behandelt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend fördert daher seit März 2000 die wissenschaftliche Begleitung des Berliner Modellpro-

jektes „SIGNAL“ im Benjamin-Franklin-Universitätsklinikum. In diesem Projekt soll durch Sensi-

bilisierung des medizinischen Sektors für das Gewaltproblem eine verbesserte gesundheitliche

Versorgung von Frauen, die misshandelt worden sind, erreicht werden. Die Ergebnisse sollen

nach Abschluss der Maßnahme in anderen Krankenhäusern und ambulanten Praxen zum Ein-

satz kommen und das medizinische Personal befähigen, im Umgang mit von (sexueller) Gewalt

betroffenen Frauen kompetent und problemspezifisch zu handeln.

 

 Mädchen und Frauen mit einer geistigen Behinderung tragen ein besonderes Risiko, von sexu-

eller Ausbeutung und sexueller Gewalt betroffen zu werden. Aus diesem Grund hat das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Dezember 1999 ein vierjähriges

Modellprojekt zum „Umgang mit sexueller Selbstbestimmung und sexueller Gewalt in Wohnein-
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richtungen für junge Menschen mit geistiger Behinderung“ in Auftrag gegeben. Ziel dieses Pro-

jektes ist die Entwicklung eines (sexual)pädagogischen Curriculums zu Fragen der sexuellen

Selbstbestimmung und der sexuellen Gewalt in Einrichtungen für junge Menschen mit geistiger

Behinderung. Die Beteiligten sollen so die Kompetenz erlangen, im Alltag Grenzüberschreitun-

gen und Übergriffe wahrzunehmen und zu vermeiden, bzw. wenn es zu solchen kommt, die

erforderlichen und angemessenen Handlungen zu ergreifen. Die zu erstellenden Handlungssät-

ze sollen sich zum einen an Betreuerinnen und Betreuer und Leiterinnen und Leiter und zum

anderen an die Bewohnerinnen und Bewohner mit geistiger Behinderung richten.

 

 Ein Gesundheitsproblem, das hauptsächlich Frauen betrifft, sind Essstörungen. Die Prävalenz

von Essstörungen hat innerhalb der letzten 25 Jahre stark zugenommen. Mit dieser Zunahme

stieg der Bedarf an Beratungs- und Therapiemöglichkeiten und die Zahl der damit befassten

Beratungs- und Therapieeinrichtungen. Hier setzt ein neues Projekt des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend an: „Qualitätssicherung in Beratung und ambulanter

Therapie von Frauen und Mädchen mit Essstörungen“. Es hat am 15. November 2001 begon-

nen mit dem Ziel der Förderung einer frauen- und mädchengerechten Beratung und ambulan-

ten Behandlung bei Essstörungen.

 

 12.2 Frauen und Sucht

 Die frauenspezifische Suchtarbeit und Praxisforschung hat in den vergangenen beiden Jahr-

zehnten darauf hingewiesen, dass die Suchtmittelabhängigkeit von Frauen spezifische Formen

aufweist und mit rollenspezifischen Lebensumständen und Erfahrungshintergründen in einem

Zusammenhang steht. Die Erfahrungen mit suchtmittelabhängigen Frauen zeigen, dass sie e-

her unauffällig mit ihrem Suchtmittelmissbrauch und ihrer Abhängigkeit umgehen und in der

Gesellschaft weniger auffallen als Männer mit diesem Problem. Dieses muss bei der Beratung

und Behandlung Berücksichtigung finden. Die frauenspezifische Suchtarbeit legt daher großes

Gewicht auf die Entwicklung des weiblichen Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins. Ge-

schlechtsdifferenzierte Angebote sind in der Suchtkrankenhilfe notwendig und zum Standard

geworden. Für Alkoholikerinnen sind seit vielen Jahren differenzierte Beratungs- und Therapie-

angebote vorhanden. Zunehmend wurde in den vergangenen zehn Jahren dieses Angebot

auch für drogenkonsumierende Frauen verbessert und an die frauenspezifischen Bedürfnisse

angepasst. Das Bundesgesundheitsministerium hat u.a. in diesem Bereich spezielle Modellvor-

haben gefördert, es entstanden Notschlafstellen und Kontaktläden für Frauen sowie Angebote

für Schwangere und Frauen mit Kindern. In der Selbsthilfe sind Frauengruppen ebenfalls zu

einem anerkannten und bewährten Bestandteil der Suchtarbeit geworden. Ein künftiger

Schwerpunkt ist die Verbesserung eines Angebotes für abhängige Raucherinnen; mit etwa 2,5

Millionen ist sie die größte Gruppe; das sind 40% von der insgesamt geschätzten Zahl der Rau-
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cher. Bei den zu schaffenden Angeboten stehen schwangere Frauen sowie Mädchen und sehr

junge Frauen im Mittelpunkt.

 

 12.3 Zusammenarbeit der Bundesregierung mit verschiedenen Gesundheitsorganisationen

 Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesfrauenministerium und verschiedenen Ein-

richtungen und Organisationen, die sich speziell der Frauengesundheit widmen (z.B. den Frau-

engesundheitszentren), und durch die ideelle und finanzielle Förderung von Einzelaktivitäten

(insbesondere Fachveranstaltungen und Publikationen) dieser Institutionen ergeben sich inte-

ressante Anregungen für Maßnahmen zur verstärkten Berücksichtigung von frauenspezifischen

Gesundheitsaspekten und es werden besondere Probleme der Frauengesundheit aufgezeigt.

 

 Ein weiteres Projekt, das bis 2001 gemeinsam durch das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend und die EU gefördert wurde, zielte darauf ab, frauenspezifische Ansät-

ze in der Gesundheitsberatung und -vorsorge der einzelnen EU-Länder, die in Zusammenarbeit

mit der Gesundheitsforschung, der medizinischen Praxis und aus den Erfahrungen der Selbst-

hilfe entstanden sind, transnational weiterzuentwickeln und einer breiten Fachöffentlichkeit zu-

gänglich zu machen.

 

 Im Rahmen dieses vierjährigen Projektes wurden die Grundlagen für ein transnationales Netz-

werk „Frauen und Gesundheit“ geschaffen.

 

 Wichtige Adressatengruppen sind nationale und regionale Organisationen im Gesundheitsbe-

reich sowie Frauen aus dem Gesundheitswesen und der Selbsthilfebewegung in den beteiligten

Ländern.

 

 Der EU-länderübergreifende Austausch hat zur Bündelung von Ressourcen, zur Erweiterung

des Kenntnisstandes und zur europaweiten Vernetzung von Aktivitäten dieser Art beigetragen.

 

 Der Pro-Familia Bundesverband führte von November 1999 bis Ende 2000 das Projekt „Be-

gleitende Maßnahmen zur Einführung des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs mit

Mifegyne“ mit Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend durch. Die Ziele des Projektes, Frauen eine auf ihre individuelle gesundheitliche und Le-

benssituation bezogene Wahl zwischen den Optionen des medikamentösen und instrumentel-

len Abbruchs zu ermöglichen und den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mit Mifegy-

ne möglichst zügig in das Versorgungssystem in Deutschland zu integrieren, konnten weitge-

hend erreicht werden.
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 Maßnahmen im Projekt waren Fortbildung für Beraterinnen und Berater und Ärztinnen und

Ärzte, eine Fachkonferenz unter Beteiligung internationaler Experten und Expertinnen, die Her-

stellung von Informationsmaterial für Klientinnen in mehreren Sprachen, sowie Umfragen zur

Entwicklung des Versorgungssystems und zur Akzeptanz der Methode bei Beratungsstellen,

medizinischen Einrichtungen und betroffenen Frauen.

 

 Als wichtiger Indikator für die gesundheitliche Gesamtsituation gelten die Sterblichkeitsstatisti-

ken mit der ausgewiesenen Lebenserwartung und die Mütter- bzw. Säuglingssterblichkeit.

 Die Lebenserwartung von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland ist von 68 Jahren im Jahr

1951 auf 80,5 Jahre im Jahr 1997/1999 gestiegen und liegt 6,1 Jahre über der Lebenserwar-

tung der Männer.

 

 Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit ist in den letzten Jahren weiter gesunken. Die Mütter-

sterblichkeit (Sterbefälle von Frauen an Folgen von Komplikationen in der Schwangerschaft, bei

der Entbindung und im Wochenbett je 100.000 Lebendgeborene) betrug 1999 4,8 (1993 5,5

1987 8,7; 1979 22,0). 1970 lag sie in den alten Bundesländern mit 51,8 noch mehr als sechs-

mal so hoch.

 

 Die Säuglingssterblichkeit hat 2000 den bisher niedrigsten Stand nach dem Krieg erreicht. 2000

sind von 1.000 Lebendgeborenen noch 4,4 im ersten Lebensjahr verstorben. Diese Entwicklung

dürfte u.a. auch auf die hohe Inanspruchnahme (ca. 90% der Anspruchsberechtigten) der seit

1966 bestehenden Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere, Neugeborene, Säuglinge und

Kleinkinder durch die gesetzlichen Krankenkassen zurückzuführen sein. Schwangere erhalten

vom Arzt einen Mutterpass für zwölf – bei Bedarf auch mehr -Vorsorgeuntersuchungen. Bei

nicht krankenversicherten Frauen mit geringem Einkommen übernimmt das Sozialamt die Kos-

ten für die Vorsorgeuntersuchungen der Schwangeren.

 

 Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Schwangeren- und Mütterberatung durch die Gesund-

heitsämter des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die gesetzlichen Krankenkassen. Das

Angebot ist umfassend und schließt u.a. Informationen in Ernährungsfragen; Rat und Hilfe bei

Stillproblemen; Impfprophylaxe; Rachitis- und Kariesprophylaxe; Früherkennung von Behinde-

rungen, insbesondere bei Risikokindern; Früherkennung von Erkrankungen und seelischen und

körperlichen Entwicklungsstörungen ein.

 

 Von großer Bedeutung ist auch die Arbeit des Müttergenesungswerkes für Mütter mit Kindern.

Die Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Kuren gegenüber Mütterkuren hat dabei in den letzten

Jahren steigende Tendenz. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für medizinische
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Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter (alte Bezeichnung: Mütterkuren) sind von ca.

80 Mio.€ (160 Mio. DM ) im Jahre 1991 auf etwa 400 Mio.€ im Jahre 2001 angestiegen. Ledig-

lich 1997 gab es einen geringfügigen Ausgabenrückgang auf 330 Mio.€ (660 Mio. DM). Die Ein-

richtungen des Müttergenesungswerkes werden getragen von den Verbänden der Freien

Wohlfahrtspflege und den Kirchen. Die Bundesregierung fördert den Bau und die Instandhal-

tung dieser Einrichtungen mit jährlich 8 Mio. DM (€ 4.090.335,05). Im Bedarfsfall stehen auch

Spendenmittel des Müttergenesungswerkes zur Verfügung.

 

 Am 1. August 2002 ist das Gesetz zur Verbesserung der Vorsorge und Rehabilitation für Mütter

und Väter in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wird eine Vollfinanzierung der Vorsorge- und

Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter durch die Gesetzliche Krankenversicherung si-

chergestellt. Die Möglichkeit der Krankenkassen in ihren Satzungen eine nur anteilige Finanzie-

rung vorzusehen wurde gestrichen. Darüber hinaus wurde die Qualität und die Effizienz der

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter in Einrichtungen des Müttergene-

sungswerkes und gleichartigen Einrichtungen durch die Einführung eines Vertragssystems a-

nalog demjenigen bei den übrigen Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen gesichert.

 

 12.4 HIV-Infektion und AIDS

 

 Insgesamt leben nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts derzeit etwa 38.000 mit HIV infi-

zierte Menschen in Deutschland, davon sind etwa 29.500 Männer und 8.300 Frauen. Bei etwa

5.000 der 38.000 HIV-Infizierten ist die Erkrankung bereits zum Vollbild AIDS fortgeschritten.

Seit Beginn der Epidemie in den 80er-Jahren bis zum Ende des Jahres 2001 haben sich etwa

60.000 Menschen mit HIV infiziert. Während dieses Zeitraums sind etwa 25.000 von ihnen an

AIDS erkrankt und etwa 20.000 an den Folgen der HIV-Infektion gestorben.

Die Zahl der jährlichen Neuinfektionen ist mit etwa 2.000 in den letzten Jahren weitgehend kon-

stant geblieben. Knapp ein Viertel der Neuinfektionen betrifft Frauen.

Untersuchungen über die soziale und psychische Situation HIV/AIDS-betroffener Frauen und

deren medizinische und psychosoziale Versorgungssituation haben die Voraussetzungen dafür

geschaffen, dass im Beratungs- und Betreuungsangebot frauenspezifische Belange berück-

sichtigt werden. So werden im Rahmen der HIV-AIDS-Präventionsstrategie von der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung Broschüren vorgehalten, die Mädchen und junge Frau-

en direkt ansprechen. Die Förderung des Fachbereichs „Frauen“ der Deutschen AIDS-Hilfe,

insbesondere ihrer Beratungs- und Betreuungsangebote für HIV-positive Frauen, sichert per-
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sönliche und praktische Unterstützung bei allen mit Frauen und AIDS zusammenhängenden

Problemen. Durch das 1992 geknüpfte Netzwerk „Frauen und AIDS“ sind Maßnahmen initiiert

worden, geschlechtsdifferenzierte Faktoren bei Krankheitswahrnehmung, Krankheitsbewälti-

gung und Prävention verstärkt aufzugreifen. Die Förderung und Unterstützung von HIV/AIDS-

Präventionsangeboten in Prostitutionsszenen im grenzüberschreitenden Raum zu östlichen

Nachbarstaaten hat nicht an Bedeutung verloren.

Mit dem Forschungsprojekt „Einfluss medizinischer Therapiefortschritte auf die Lebens- und

Handlungsperspektiven von Frauen mit HIV und AIDS“ soll einerseits der neue Status quo er-

fasst als auch die entsprechende Verbesserung psychosozialer Unterstützungsangebote er-

reicht werden.

Im Hinblick auf Schwangerschaft und HIV/AIDS sollen mit dem Forschungsvorhaben „Deutsche

multizentrische Studie zur Nachbeobachtung von Kindern HIV-infizierter Mütter mit intrauterin

antiretroviraler Medikamentenexposition“ unerwünschte Wirkungen auf das Kind verhindert und

damit auch die Sorgen und Ängste der Mütter um ihre Kinder vermindert werden.

 12.5 Frauengesundheitsforschung

 Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Gesundheit

gemeinsam getragene Gesundheitsforschungsprogramm, vom Kabinett am 22. November 2000

beschlossen, hat die Thematik „Frauengesundheitsforschung“ aufgenommen mit der dort ge-

machten programmatischen Aussage (Auszug):

 

 „Nachholbedarf besteht in Deutschland auch im Hinblick auf Frauengesundheitsforschung im

jeweiligen Forschungszusammenhang, ungeachtet einer sich in den letzten Jahren hierzu inter-

national zunehmend etablierenden Forschung. Als Voraussetzung zur Entwicklung wirksamer

Maßnahmen in Prävention, Therapie und Rehabilitation, welche die objektiven und subjektiven

Ressourcen für Gesundheit stärken sollen, sind frauen- bzw. geschlechtsspezifisch unter-

schiedliche Risiken, Schutzfaktoren und Belastungskonstellationen aufzudecken. Das Ver-

ständnis für diese Aspekte muss sich dabei an der Lebenssituation von Frauen bzw. Männern

ausrichten und die damit verbundenen unterschiedlichen Fragestellungen einschließen.“

 

 Die Aufarbeitung des konstatierten Nachholbedarfs ist bereits in vollem Gange, indem die Aus-

schreibungstexte für Förderschwerpunkte des Programms entsprechende Ausführungen bein-

halten, z.B. erstmals in der Bekanntmachung über die Einrichtung medizinischer Kompetenz-

netze für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in der es heißt: „geschlechtsspezifische Aspekte sollen
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[...] in angemessener Weise Berücksichtigung finden“. Auch in den Förderrichtlinien zur ange-

wandten Pflegeforschung werden diese Forderungen erhoben.

 

 Eine Förderung von Forschungsvorhaben mit frauenspezifischen Fragestellungen wird sowohl

im Rahmen der Ressortforschung des Bundesministeriums für Gesundheit als auch des Ge-

sundheitsforschungsprogramms verstärkt.

 

 Bereits seit Sommer 1998 werden in 8 regionalen Forschungsverbünden des Förderschwer-

punktes Rehabilitationsforschung auch Projekte zu geschlechtsspezifischen Aspekten der Re-

habilitation mit einer Gesamtfördersumme von über 1,7 Mio. DM (über 896.000 €) bearbeitet.

 

 Gesundheitliche Situation der Frauen im Alter

 

Da Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben, steigt im Zusammenhang mit ihrer

längeren Lebensdauer die Wahrscheinlichkeit, alterstypisch zu erkranken. Im Vordergrund ste-

hen dabei koronare Herzerkrankung, Krebserkrankungen, insbesondere Brustkrebs, Osteopo-

rose und psychische Erkrankungen wie Depression und Demenz mit ihren gravierenden Aus-

wirkungen auf Autonomie und Selbstbestimmung.

Für die Lebenssituation der älteren Frauen jenseits der sechzig bis hin zu den Hochbetagten

gewinnen gesundheitliche Faktoren daher zunehmend Einfluss auf deren Lebensqualität.

Zur Lebenssituation und gesundheitlichen Lage älterer Frauen liefern die Berliner Altersstudie

und der Vierte Altenbericht der Bundesregierung zentrale Aussagen.

Die Berliner Altersstudie stellt fest, dass sich die Frauen im Alter in einer insgesamt schlechte-

ren Lage befinden als die Männer. Sehr alte Frauen von mehr als 85 Jahren tragen ein andert-

halbfach so hohes Risiko schwerwiegender Beeinträchtigungen. Darunter fallen Pflegebedürf-

tigkeit, Einsamkeit und geringe soziale Unterstützung.

Der Vierte Altenbericht „Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger unter besonderer

Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen“ belegt zudem, dass Frauen mit dem Alter stärker

pflegebedürftig werden als Männer: Von den über 90-Jährigen sind zwei Drittel der Frauen ge-

genüber 42 Prozent der Männer pflegebedürftig.
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13. Artikel 13: Gleichstellung von Frauen und Männern im wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben

 
 Artikel 13
 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in anderen Bereichen
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um der Frau nach dem Gleichheitsgrundsatz die gleichen Rechte wie dem Mann
zu gewährleisten, insbesondere
 
 a) das Recht auf Familienbeihilfen;
 
 b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen;
 
 c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des kulturellen Lebens.

 

a) Wer Kinder erzieht, erbringt eine Leistung für die gesamte Gesellschaft. Diese Erzie-

hungsleistung anzuerkennen und die Eltern von den Kosten, die sie für ihre Kinder aufbringen

müssen, teilweise zu entlasten, ist der Grundgedanke des Familienleistungsausgleichs.

Die Politik der Bundesregierung zielt auf eine nachhaltige Stärkung der materiellen (und auch

der sozialen) Ressourcen der Familien ab. Sie ist von der Erkenntnis geprägt, dass eine

wirkungsvolle Familienpolitik an unterschiedliche Lebensphasen und Lebenslagen anknüpfen

muss. Neben dem Instrument des steuerlichen Familienleistungsausgleichs durch das System

von Kindergeld und Freibeträge für Kinder besteht daher ein System inhaltlich gezielter und

zeitlich begrenzter Förderungen, die sich nach Familiensituation und Lebenslage richten.

Beides - Familienleistungsausgleich und spezifische Hilfen - wurde von der Bundesregierung im

Berichtszeitraum 1998 bis 2001 ausgebaut und deutlich verbessert. Die Bundesregierung wird

beim weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Hilfen für Familien sorgfältig prüfen, welche

gesetzgeberischen Maßnahmen infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3.

April 2001 zur Berücksichtigung von Familien in der Pflegeversicherung zu treffen sind und

diese fristgerecht bis zum 31. Dezember 2004 umsetzen.

13.1 Kindergeld und Freibeträge für Kinder

Die Weiterentwicklung der einkommensteuerlichen Familienförderung erfolgte unter Berück-

sichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben und der finanzpolitischen Rahmenbedingun-

gen. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 10. November 1998 entschieden, dass die da-

mals geltenden Regelungen des Einkommensteuergesetzes über den Abzug von Kinderbetreu-

ungskosten und eines Haushaltsfreibetrages mit Artikel 6 des Grundgesetzes unvereinbar sei-

en. Von der Inanspruchnahme dieser Regelungen waren verheiratete Eltern weitestgehend

ausgeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht wertete dies im Vergleich zu unverheirateten

Elternpaaren als Verstoß gegen den besonderen Gleichheitssatz des Art. 6 Grundgesetz

(Schutz von Ehe und Familie) und verpflichtete den Gesetzgeber, bis spätestens zum 1. Januar
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2000 die steuerliche Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs sowie bis spätestens zum 1. Ja-

nuar 2002 die steuerliche Berücksichtigung des ebenfalls zum Kinderexistenzminimum gehö-

renden Erziehungsbedarfs neu zu regeln.

Nachdem die Bundesregierung zum 1.1.1999 das Erst- und Zweitkindergeld um je 30 DM pro

Monat von 220 DM auf 250 DM erhöht hatte, wurde auf die Verfassungsrechtsprechung hin

durch das Gesetz zur Familienförderung vom 22. Dezember 1999 ab dem Jahr 2000 nicht nur

der sächliche Existenzbedarf, sondern auch der Betreuungsbedarf als Teil des Existenzmini-

mums eines Kindes steuerfrei gestellt. Der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts wurde

durch die Einführung eines typisierten Betreuungsfreibetrages von 3.024 DM pro Kind in § 32

Abs. 6 Einkommensteuergesetz (EStG) Rechnung getragen. Dieser Betreuungsfreibetrag wur-

de unabhängig von Familienstand oder einer Erwerbstätigkeit der Eltern und ohne Nachweis

tatsächlich entstandener Kosten bis zu einer Altersgrenze von 16 Jahren gewährt. Er ersetzte

den bis dahin geltenden und auf alleinstehende Eltern beschränkten Abzug von Kinderbetreu-

ungskosten. Der Schwerpunkt der Neuregelung zu Beginn des Jahres 2000 war ebenso wie

1999 die Kindergelderhöhung, und zwar um weitere 20 DM für das erste und zweite Kind auf

270 DM pro Monat.

13.2 Familienleistungsausgleich 2002

Mit dem zum 1. Januar 2002 in Kraft tretenden Zweiten Gesetz zur Familienförderung wird der

Verfassungsauftrag auch im Hinblick auf die Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs erfüllt.

Der bisherige Betreuungsfreibetrag in Höhe von 3.024 DM wird, wiederum im System der Ver-

rechnung von Kindergeld und Freibetragswirkungen, um eine Erziehungskomponente ergänzt.

Für ältere Kinder tritt an die Stelle des Betreuungs- und Erziehungsbedarfs der Ausbildungsbe-

darf. Damit wird ab 2002 bei allen zu berücksichtigenden Kindern ein einheitlicher Freibetrag in

Höhe von 2.160 Euro (4.224 DM) angesetzt. Die für Alleinerziehende bestehende Möglichkeit,

diesen Freibetrag auf Antrag voll auf sich übertragen zu lassen, wird durch die Erhöhung des

Freibetrages noch attraktiver und kann in vielen Fällen zu einer deutlichen Entlastung schon bei

mittlerem Einkommen führen.

Die Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs eines Kindes unabhängig vom Familienstand er-

setzt den bisher auf Alleinstehende beschränkten Haushaltsfreibetrag. Der Gesetzgeber hat

dabei seinen Handlungsspielraum ausgeschöpft und statt einer sofortigen Abschaffung einen

sozial verträglichen, stufenweisen Abbau des Haushaltsfreibetrages bis zum Jahr 2005 vorge-

sehen. Die Stufen verlaufen dabei zeitlich parallel zu den Entlastungsschritten der Steuerre-

form.
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Auch diesmal stand die gerade Familien in unteren und mittleren Einkommensbereichen ent-

lastende Kindergelderhöhung im Mittelpunkt der verbesserten Familienförderung. Das Erst- und

Zweitkindergeld wurde zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode erhöht, und zwar erneut um

30 DM von 270 DM auf nunmehr 154 Euro (301,20 DM).

Hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung von Kindern werden alle Eltern grundsätzlich

gleich behandelt. Bei der Besteuerung der Eltern wird ein Betrag in Höhe des Existenzmini-

mums ihrer Kinder steuerfrei belassen, weil Eltern mit unterhaltsberechtigten Kindern generell

finanziell weniger leistungsfähig sind als Personen ohne Kinder mit gleich hohem Einkommen.

Dies wird durch Kindergeld bzw. die Freibeträge für Kinder bewirkt. Im laufenden Jahr wird stets

Kindergeld - als Steuervergütung - gezahlt. Das Kindergeld ersetzt somit den Abzug der Frei-

beträge für Kinder bei der Lohnsteuerberechnung. Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer

prüft das Finanzamt dann von Amts wegen, ob damit das Existenzminimum der Kinder steuer-

frei bleibt. Reicht das Kindergeld nicht zu der verfassungsrechtlich gebotenen Steuerfreistellung

aus, so werden die Freibeträge für Kinder vom Einkommen abgezogen und das bereits erhalte-

ne Kindergeld mit der steuerlichen Auswirkung der Freibeträge verrechnet. In diesem Fall be-

schränkt sich der Familienleistungsausgleich auf die gebotene Steuerfreistellung. Soweit das

Kindergeld darüber hinausgeht, dient es der Förderung der Familien, und zwar vornehmlich der

Familien mit geringerem Einkommen und mehreren Kindern.

Für Kinder unter 14 Jahren wird durch das Zweite Gesetz zur Familienförderung ab 2002 au-

ßerdem ein Abzug für nachgewiesene erwerbsbedingte Betreuungskosten von 1.500 Euro

(rund 3.000 DM) zugelassen, soweit diese Kosten einen Betrag von 1.548 Euro (rund 3.024

DM) übersteigen. Mit einer Erwerbstätigkeit sind zwangsläufig höhere Kosten für die Betreuung

des Kindes in Kindertagesstätten oder bei Tagesmüttern verbunden. Der Steuerabzug macht es

leichter, diese Kosten zu tragen. Aber er kann selbstverständlich nur ein Baustein sein für eine

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Diese Regelung trägt

zugleich der speziellen Situation von Alleinerziehenden Rechnung, die auf Erwerbstätigkeit und

Kinderbetreuung in besonderer Weise angewiesen sind.

Dagegen entfällt der Sonderausgabenabzug für Aufwendungen für ein hauswirtschaftliches

Beschäftigungsverhältnis. Soweit eine Haushaltshilfe für die Kinderbetreuung beschäftigt wird,

können die Kosten jedoch über die genannte Neuregelung berücksichtigt werden.
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13.3 Wohngeldreform

Zum 1. Januar 2001 trat die Wohngeldreform in Kraft. Die Novellierung erfolgte auf dem ver-

gleichsweise hohen Wohngeldniveau in den neuen Ländern. Wohngeldempfängerinnen und -

empfänger in den alten Ländern bekommen durchschnittlich monatlich rd. 83 DM (42 €) mehr

Wohngeld als bisher. Dies ist eine Steigerung von über 50%. Große Familien können sogar

durchschnittlich fast 120 DM (60 €) mehr beanspruchen. 420.000 Haushalte, die bisher kein

Wohngeld erhalten konnten, werden künftig erstmals oder wieder wohngeldberechtigt. Die

Leistungsverbesserungen betragen jährlich 1,4 Milliarden DM (0,72 Milliarden €). Die Bundes-

regierung hat damit nachhaltig die Lebenssituation einkommensschwacher Haushalte verbes-

sert. Mit der Wohngeldreform wird das Wohngeld Ost und West abschließend zusammenge-

führt. Im Einzelfall mögliche Wohngeldkürzungen in den neuen Ländern werden durch eine

Härteausgleichsregelung aufgefangen.

Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahren, in der Regel Frauen, erhalten unter bestimmten

Voraussetzungen höhere Wohngeldleistungen als andere vergleichbare Haushalte, weil sie

einen besonderen Einkommensfreibetrag nutzen können.

13.4 Ausbildungsförderungsreform

Die Bundesregierung hat mit der Reform der individuellen Ausbildungsförderung (BAföG) in

ihrem Zuständigkeitsbereich wichtige Weichen gestellt. Mit dem am 1. April 2001 in Kraft

getretenen Ausbildungsförderungsreformgesetz (AföRG) hat die Bundesregierung die

individuelle Ausbildungsförderung spürbar verbessert, um insbesondere Kindern und

Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien wieder verstärkt den Zugang zum Studium

zu ermöglichen. Mit jährlich über 1 Mrd. DM zusätzlicher Mittel (davon 500 Mio. DM aus dem

Bundeshaushalt) werden rund 80.000 neue Berechtigte während ihrer Ausbildung gefördert. Die

Bedarfssätze werden deutlich angehoben, der monatliche Höchstsatz steigt von 1.030 DM auf

585 Euro/ 1.140 DM. Darüber hinaus wird das Kindergeld nicht mehr angerechnet, die

Freibeträge wurden erhöht und die Förderung in den alten und neuen Ländern wurde

vereinheitlicht. Für die Gesamtdarlehensbelastung wurde eine Belastungsobergrenze von

10.000 € eingeführt.

Die Förderung der Studierenden mit Kindern ist erheblich verbessert worden; dies gilt sowohl

hinsichtlich der verbesserten Berücksichtigung der Betreuung von Kindern in den ersten Le-

bensjahren als auch hinsichtlich der Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs bis zum zehnten

Lebensjahr.
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13.5 Erziehungsgeld

Zunächst wird auf die Darstellung in Teil II, 11.5.1 verwiesen. Ergänzend ist auszuführen, dass

das neue Bundeserziehungsgeldgesetz auch die Voraussetzungen für das Erziehungsgeld ver-

bessert, mit dem die Bundesregierung die Kinderbetreuung durch die Eltern in der frühkindli-

chen Phase honoriert. Das Erziehungsgeld ist eine aus Steuern finanzierte einkommensabhän-

gige Leistung für erwerbstätige oder nichterwerbstätige Mütter oder Väter – also keine Lohner-

satzleistung -, wenn sie die persönlichen Voraussetzungen für das Erziehungsgeld erfüllen. Ab

dem Jahre 2001 gelten zum ersten Mal seit 1986 höhere Einkommensgrenzen für das unge-

kürzte Erziehungsgeld ab dem siebten Lebensmonat des Kindes. Für eine Familie mit vier Kin-

dern steigt die Einkommensgrenze im Ergebnis um knapp 25%. Das Erziehungsgeld beträgt

monatlich bis zu 307 Euro und kann bis zum zweiten Geburtstag des Kindes gezahlt werden.

Während der Dauer des Erziehungsgeldes darf der Elternteil, der das Erziehungsgeld be-

kommt, gleichzeitig bis zu 30 Wochenstunden (im alten Recht waren es nur 19 Wochenstun-

den) arbeiten. Das neue Recht bietet den Eltern zum Erziehungsgeld auch die Alternative von

monatlich bis zu 460 Euro, aber dann nur bis zum ersten Geburtstag des Kindes und anschlie-

ßend keine Weiterzahlung irgendeines Erziehungsgeldes, an. Für junge Eltern, die bald zu ei-

ner vollen Berufstätigkeit zurückkehren wollen, z.B. auch für Väter, ist diese Budget-Alternative

von monatlich bis zu 460 Euro gleichwohl interessant. In den ersten sechs Lebensmonaten des

Kindes bekommen über 90% der Eltern wegen der hohen Einkommensgrenze das volle Erzie-

hungsgeld. Ab dem siebten Lebensmonat sind auch die neuen Einkommensgrenzen deutlich

niedriger und nur noch knapp 50% der ursprünglich Berechtigten erhalten das volle Erzie-

hungsgeld weiter, etwas über 30% ein gekürztes Erziehungsgeld und knapp 20% kein Erzie-

hungsgeld mehr, weil das anrechenbare steuerpflichtige Einkommen der Eltern die gesetzlichen

Einkommensgrenzen soweit übersteigt.

2000 bekamen rd. 703.000 Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes Erziehungsgeld (davon rd.

97% Frauen). Im zweiten Lebensjahr war die Zahl der Eltern mit Erziehungsgeld geringer (rd.

506.000, 86% der möglichen Berechtigten).

13.6 Finanzvolumen

Allein die Kindergelderhöhung um gut 80 DM für erste und zweite Kinder entlastet die Familien

ab 2002 im Vergleich zu 1998 um rund 17,7 Mrd. DM, bzw. 9,1 Mrd. €. Das gesamte Volumen

der familienpolitischen Leistungen betrug im Jahr 1998 40,2 Mrd. € und wird 2002 59,2 Mrd. €

betragen, was einer Steigerung um 47 % entspricht.
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 b) Das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen, neh-

men Frauen in gleicher Weise wie Männer wahr. In der Bundesrepublik gibt es hierbei

keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.

 

c) Es wird auf die Ausführungen in Artikel 10 Ziffer 10.1 (Frauen und Sport) verwiesen.

Hinsichtlich der Teilhabe von Frauen am kulturellem Leben können folgende Ergänzun-

gen gemacht werden:

Ziel der Maßnahmen der Bundesregierung ist es, sowohl die Bedeutung von Frauen als

Kunst- und Kulturschaffende einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln als auch den Zu-

gang von Frauen zum kulturellen Leben zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang

hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend z.B. den Gabriele-

Münter-Preis ausgelobt, der in der Bundesrepublik Deutschland zu den renommiertesten

Auszeichnungen in der Bildenden Kunst zählt und sich u.a. an Künstlerinnen über 40

Jahre richtet. Mit der Förderung der Ausstellungen „Politea“ und „Ungleiche Schwestern“

sollte u. a. der Beitrag der Frauen an der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

nach dem Zweiten Weltkrieg herausgearbeitet werden. Für die europäische Ebene steht

die geförderte Ausstellung „50 Europäerinnen“. Dem Ziel der gleichberechtigten Teilha-

be von Frauen im kulturellen Leben dient ebenfalls die Förderung der Aktivitäten des

Verbandes der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V. Im Übrigen

wird auch die Ausführungen in Teil I 3.4.14 verwiesen.
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 14.  Artikel 14:  Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Land
 

 Artikel 14
 (1) die Vertragsstaaten berücksichtigten die besonderen Probleme der Frauen auf dem Lande und die wichtige Rolle dieser
Frauen für das wirtschaftliche Überleben ihrer Familien, einschließlich ihrer Arbeit in nichtmonetären Wirtschaftsbereichen,
und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen dieses Übereinkommens auch auf
Frauen in ländlichen Gebieten Anwendung finden.
 
 (2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in ländlichen Ge-
bieten, um dafür zu sorgen, dass sie gleichberechtigt mit dem Mann an der ländlichen Entwicklung und an den sich daraus
ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und gewährleisten ihr insbesondere das Recht auf
 
 a) Mitwirkung - auf allen Ebenen - an der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungsplänen;
 
 b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und Beratungsdiensten und sonstigen Ein-
richtungen auf dem Gebiet der Familienplanung;
 
 c) unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit;
 
 d) schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich funktioneller Alphabetisierung, sowie die
Nutzung aller Gemeinschafts- und Volksbildungseinrichtungen, insbesondere zur Erweiterung ihres Fachwissens;
 
 e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung wirtschaftlicher Chancengleichheit durch
selbstständige oder unselbstständige Arbeit;
 
 f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen;
 
 g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und geeigneten Technologien sowie
Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und Agrarreformen und ländlichen Umsiedlungsaktionen;
 
 h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitäre Einrichtungen, Elektrizitäts- und
Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen.

 

 Keine Ergänzung zum letzten Bericht und zu Teil I, 4.
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 15.   Artikel 15:   Gleichbehandlung von Frauen und Männern hinsichtlich Rechts-
fähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Wohnsitzwahl

 
 Artikel 15
 (1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich.
 
 (2) Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe Rechtsfähigkeit wie dem Mann und dieselben
Möglichkeiten zur Ausübung dieser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf den
Abschluss von Verträgen und die Verwaltung von Vermögen ein und gewähren ihr Gleichbehandlung in allen Stadien ge-
richtlicher Verfahren.
 
 (3) Die Vertragsstaaten kommen überein, dass alle Verträge und alle sonstigen Privaturkunden, deren Rechtswirkung auf
die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der Frau gerichtet ist, nichtig sind.
 
 (4) Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der Rechtsvorschriften über die
Freizügigkeit und die freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes.

 

 Keine Ergänzung zum letzten Bericht. Wie bereits im Erstbericht erläutert, haben Frauen und

Männer in diesen Bereichen die gleichen Rechte.
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16. Artikel 16: Gleichstellung von Frauen und Männern bei Ehe- und
Familienfragen

 
 Artikel 16
 (1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in Ehe- und Famili-
enfragen und gewährleisten auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgende Rechte:
 
 a) gleiches Recht auf Eheschließung;
 
 b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier und voller Zustimmung;
 
 c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung;
 
 d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder betreffenden Fragen; in jedem
Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen;
 
 e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über Anzahl und Altersunterschied ihrer Kinder sowie
auf Zugang zu den zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Informationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln;
 
 f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssorge, Adoption von
Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche Recht derartige Rechtsinstitute kennt; in jedem Fall
sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen;
 
 g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl des Familiennamens, eines Berufs
und einer Beschäftigung;
 
 h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen Erwerb, Bewirtschaftung, Verwal-
tung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie ob unentgeltlich oder gegen Entgelt.
 
 (2) Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es werden alle erforderlichen Maßnah-
men einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen ergriffen, um ein Mindestalter für die Eheschließung festzulegen und die
Eintragung der Eheschließung in ein amtliches Register zur Pflicht zu machen.

 

 Aktualisierend zum letzten Bericht können nachfolgende Ergänzungen gemacht werden:

 

 16.1 Reform des Ehe- und Familienrechts

 

 In der Bundesrepublik Deutschland haben weitreichende Reformen des Ehe- und Familien-

rechts stattgefunden:

 

 Das am 1. Juli 1998 in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung des Eheschließungsrechts (E-

heschließungsrechtsgesetz) hat das Eheverbot der fehlenden Wartezeit für die Frau aufgeho-

ben. Bereits nach altem Recht kann das Eheverbot der „fehlenden“ Wartezeit - eine Frau soll

nicht vor Ablauf von zehn Monaten nach der Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer früheren Ehe

eine neue Ehe eingehen, es sei denn, dass sie inzwischen ein Kind geboren hat - kaum noch

zur Anwendung, da fast ausnahmslos durch die Standesämter Befreiung erteilt wurde. Das

nicht mehr sachgerechte Eheverbot der Wartezeit ist deshalb beseitigt worden.

 

 Eine grundlegende Reform des Kindschaftsrechts ist durch das ebenfalls am 1. Juli 1998 in

Kraft getretene Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts erfolgt. Diese Reform verfolgt vor al-

lem folgende Ziele:
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� Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das Kindeswohl auf bestmögliche Art und Wei-

se gefördert werden.

� Auch Rechtspositionen der Eltern werden - soweit dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist -

gestärkt und vor unnötigen staatlichen Eingriffen geschützt.

� Rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und nicht ehelichen Kindern, die in Teilberei-

chen noch bestanden, werden soweit wie möglich abgebaut.

Die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), in denen das Kindschaftsrecht nor-

miert ist, knüpfen nach der Reform nur noch in wenigen, notwendigen Bereichen an die Tatsa-

che an, dass die Eltern eines Kindes nicht verheiratet sind (Sorgerecht, Betreuungsunterhalt).

Die Ausdrücke eheliches und nicht eheliches Kind werden im BGB nicht mehr verwendet. Die

Regelungen zum Kindesunterhalt gelten einheitlich für Kinder, unabhängig davon, ob deren

Eltern verheiratet sind oder nicht (§§ 1601 ff BGB).

Die Regelungen betreffen im Wesentlichen das Abstammungsrecht, das Sorge- und Umgangs-

recht der Eltern, den Unterhalt der mit dem Vater des Kindes nicht verheirateten Mutter, das

Namensrecht, das Adoptionsrecht und das Recht des gerichtlichen Verfahrens in kindschafts-

rechtlichen Angelegenheiten.

Im Abstammungsrecht wird anders als nach früherem Recht nicht mehr davon ausgegangen,

dass ein innerhalb einer bestimmten Frist nach der Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklä-

rung einer Ehe geborenes Kind noch vom früheren Ehemann der Mutter stammt. Diese Vater-

schaftszurechnung hat sich in der Praxis - auch wegen des der Scheidung in der Regel voraus-

gehenden Trennungsjahres - als wirklichkeitsfremd erwiesen und zu einer großen Zahl von E-

helichkeitsanfechtungsverfahren geführt.

Auch können Kinder, die während der Anhängigkeit eines Scheidungsverfahrens geboren und

damit noch dem bisherigen Ehemann der Mutter zugerechnet werden, künftig auf vereinfachte

Weise als Kinder des neuen Partners der Mutter anerkannt werden. Voraussetzung dafür ist,

dass alle Beteiligten der Anerkennung der Vaterschaft durch den neuen Partner der Mutter zu-

stimmen. Die Rechte der Mutter des Kindes werden gestärkt. Sie (und nicht wie zuvor das Kind)

muss der Vaterschaftsanerkennung zustimmen.

Das frühere Sorge- und Umgangsrecht sah eine gemeinsame elterliche Sorge von Eltern, die

nicht miteinander verheiratet sind, nicht vor. Der Vater eines nicht ehelichen Kindes konnte die

elterliche Sorge nur auf dem Wege der Ehelichkeitserklärung erlangen, wodurch aber die Mutter

die Sorge verlor. Die Kindschaftsrechtsreform hat nunmehr auch nicht miteinander verheirate-
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ten Eltern die Möglichkeit eröffnet, die gemeinsame Sorge zu begründen. Voraussetzung ist,

dass Eltern eine entsprechende Sorgeerklärung abgeben. Im Übrigen hat die Mutter die elterli-

che Sorge. Der Stärkung der gemeinsamen Elternverantwortung dient auch die Neuregelung

der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung. Die Eltern behalten in diesen Fällen das

gemeinsame Sorgerecht, sofern nicht ein Elternteil einen Antrag auf Übertragung des alleinigen

Sorgerechts stellt.

Der Betreuungsunterhalt, den die Mutter eines nicht ehelichen Kindes vom Vater verlangen

kann, wurde zunächst durch das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz von 1995

hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der Anspruchsdauer erweitert. Nach dem Kind-

schaftsrechtsreformgesetz kann der Betreuungsunterhalt nunmehr unter bestimmten Voraus-

setzungen auch über die frühere Grenze von drei Jahren hinaus gewährt werden.

Mit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz ist auch eine Weiterentwicklung des bestehenden Na-

mensrechts vorgenommen worden. Führen die Eltern einen gemeinsamen Familiennamen, so

erhält auch das Kind diesen Ehenamen als Geburtsnamen. Im Übrigen knüpft das Namensrecht

nicht mehr an eine Unterscheidung zwischen ehelicher und nicht ehelicher Geburt, sondern an

die Sorge für das Kind an. Soweit die Sorge nur einem Elternteil zusteht, erhält das Kind kraft

Gesetzes den Namen dieses Elternteils als Geburtsnamen. Soweit den Eltern die gemeinsame

Sorge zusteht, haben sie die Wahl, den Namen des Vaters oder den Namen der Mutter zum

Geburtsnamen des Kindes zu bestimmen.

Eine Stärkung der Position der Frau sieht auch das gleichzeitig mit dem Kindschaftsrechtsre-

formgesetz am 1. Juli 1998 in Kraft getretene Gesetz zur Abschaffung der gesetzlichen

Amtspflegschaft und Neuordnung des Rechts der Beistandschaft (Beistandschaftsgesetz) vor.

Nach der früher in den alten Bundesländern bestehenden Rechtslage wurde mit der Geburt

eines nicht ehelichen Kindes im Regelfall das Jugendamt kraft Gesetzes Pfleger für das Kind

für bestimmte Aufgabenkreise, u.a. für die Feststellung der Vaterschaft, die Geltendmachung

von Unterhaltsansprüchen sowie die Regelung von Erb- und Pflichtteilsrechten des Kindes im

Fall des Todes des Vaters oder seiner Verwandten. Mit der Abschaffung der gesetzlichen

Amtspflegschaft trat an deren Stelle eine Beistandschaft des Jugendamtes mit den Aufgaben-

kreisen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, die von

allen allein sorgeberechtigten Elternteilen beantragt werden kann.

An dieser Stelle sind auch noch das Gewaltschutzgesetz und das Kinderrechteverbesserungs-

gesetz zu nennen, die bereits unter Teil I 2.8 bzw. unter Teil I 2.9 behandelt wurden.
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16.2 Erbrecht und Unterhaltsrecht

Mit dem ebenfalls am 1. April 1998 in Kraft getretenen Erbrechtsgleichstellungsgesetz wurde

ein Kind, dessen Vater nicht mit seiner Mutter verheiratet ist, neben den weiteren Angehörigen

seines Vaters voll erbberechtigt. Vorher stand dem Kind, dessen Vater nicht mit der Mutter ver-

heiratet war, lediglich ein auf Geld gerichteter Erbersatzanspruch zu.

Der Abschnitt des Bürgerlichen Gesetzbuches, der ausdrücklich daran anknüpft, dass Eltern

eines Kindes nicht miteinander verheiratet sind („Besondere Vorschriften für das Kind und seine

nicht miteinander verheirateten Eltern“, §§ 1615a, 1615l, 1615m, 1615n, 1615o BGB), regelt in

erster Linie Unterhaltsansprüche der Mutter gegen den Vater. Dem Kind wird die Möglichkeit

eingeräumt, gegen den Vater eine einstweilige Verfügung zu erwirken, Unterhalt zu zahlen.

Dieser Antrag auf einstweilige Verfügung, Kindesunterhalt zu zahlen, kann auch schon vor der

Geburt von der Mutter gestellt werden. Mit dieser Regelung soll gewährleistet werden, dass das

Kind seine Unterhaltszahlungen pünktlich erhält und diese nicht wegen Anhängigkeit langwieri-

ger Gerichtsverfahren hinausgezögert werden.

Sind der Vater und die Mutter eines Kindes nicht miteinander verheiratet, hat die Mutter folgen-

de Unterhaltsansprüche gegen den Vater:

Der Vater ist verpflichtet, der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen

nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Der Vater muss ebenfalls für Kosten auf-

kommen, die außerhalb dieses Zeitraums infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung

entstehen (§ 1615l Abs. 1 BGB).

Weiter ist der Vater verpflichtet, über diesen Zeitraum hinaus der Mutter Unterhalt zu gewähren,

wenn sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder die Entbin-

dung verursachten Krankheit außerstande ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder von ihr

wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

Diese Unterhaltspflicht des Vaters beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt; sie endet drei

Jahre nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des

Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen.

Der grundsätzlichen Beschränkung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt auf drei Jahre liegt

die Tatsache zugrunde, dass der Vater in erster Linie Mitverantwortung für das Kind trägt. Für

die Betreuung des Kindes ist es im Regelfall nicht erforderlich, dass die Mutter sich ihm auch

nach Vollendung des dritten Lebensjahres ganztägig widmet. Die Erziehung eines Kindes nach
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Vollendung des dritten Lebensjahres ist erfahrungsgemäß gewährleistet, wenn die Betreuung in

einer Tageseinrichtung erfolgen kann. Diese Möglichkeit besteht, da von diesem Alter an das

Kind einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz hat.

Die Beschränkung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt auf drei Jahre besteht nicht, wenn

dies unter Berücksichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre. Das bedeutet, dass

eine Ausdehnung des Anspruchs über die drei Jahre hinaus möglich ist, wenn besondere Be-

lange des Kindes eine stärkere Solidarität zwischen den Elternteilen erfordern. Ein solcher Fall

kann z.B. aufgrund einer Behinderung des Kindes oder auch fehlender angemessener anderer

Betreuungsmöglichkeiten vorliegen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, dann besteht eine zwingende Unterhaltsverpflichtung des

Vaters genau wie bei allen anderen gesetzlich geregelten gegen ihn gerichteten Unterhaltsan-

sprüchen des Kindes und der Mutter.
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